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Kuratorium 
Bobritzschtaltreffen

7. Bobritzschtaltreffen am 10.06.2018 in Frauenstein

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Einwohner der Region Bobritzschtal,

„Gutes pflegen und Neues bewegen“
oder

„Traditionen sind wichtige Zeitinseln, 
die dem Jahr Struktur und Sinn geben“

so lautet ein altes Sprichwort.
Deshalb sind wir stolz, dass der Heimattag des Bobritzschtales nun
schon fast 12 Jahre mit dem „Bobritzschtaltreffen“ zu einer guten
Tradition gewachsen ist. Das zeigt uns immer wieder das große
Interesse und die Bereitschaft der Vereine und Bewohner der Anrai-
nergemeinden. Vorrangig ist hier den Feuerwehren, Musikgruppen
sowie den Grundschulen Dank für das Engagement zu sagen. 
In diesem Jahr verbinden wir das siebente Treffen mit dem Stadtju-
biläum „800 Jahre Frauenstein“. Das Bobritzschtaltreffen wird der
„krönende“ Abschluss dieses Jubiläums sein. Es hat sich in der
bisherigen Organisation und Durchführung bewiesen, dass es nicht
nur gut sondern auch effektiv ist, wenn das Treffen in Verbindung
eines Stadt- bzw. Gemeinde- oder Vereinsjubiläums stattfindet.
Die Stadt Frauenstein mit ihren Stadtteilen bereitet sich seit Ende
2016 gemeinsam mit dem Kuratorium auf das 7. Bobritzschtaltref-
fen am 10. Juni 2018 vor. Die Bobritzschtalregion, aber auch Gäste
darüber hinaus sind herzlichst nach Frauenstein eingeladen. Ein

tolles Programm ermöglicht, die Orte unserer Region, das Vereins-
leben, die Kinder- und Jugendarbeit, aber wohl ganz besonders
auch unser Frauenstein kennen zu lernen.
Beginnen möchten wir den Heimattag mit einer Festandacht in der
Stadtkirche Frauenstein. Mit der Auftaktveranstaltung unter dem
Titel „Willkommen in Frauenstein“ werden am Vormittag die Teil-
nehmer und die Gäste aus den Bobritzschtal mit Blasmusik
begrüßt. 
Nach der Begrüßung gehen die Feuerwehren zum Leistungsver-
gleich um den „Bobritzschtalflorian“ an den Start. Für unsere
Sportler gibt es wieder ein ganztägiges Volleyballturnier um den
Bobritzschtalpokal. 
Im Mittelpunkt stehen natürlich auch wieder unsere Kinder. In
diesem Jahr sind zum einen Sportlichkeit bei den Grundschülern
gefragt, denn beim „Street-Soccer-Turnier“ werden die besten
Mannschaften auserkoren und mit tollen Preisen prämiert. Zum
Anderen sind beim Bastelwettbewerb „Mittelalterliche Burgen“
Ideen und Geschicklichkeit gefordert. Durch eine Jury werden die
entstandenen Kunstwerke bewertet und auch hier die Preisträger
ermittelt. Die Modelle sind in der Grundschule Frauenstein zu
besichtigen.
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Mit der großen Abschlussveranstaltung unter dem Name „Danke
der Stadt Frauenstein“ mit Ehrung der Sieger aus den Wettbewer-
ben, viel Tanz und Musik und natürlich der Benennung des Gastge-
bers zum 8. Bobritzschtaltreffen wird dem Heimattag ein würdiger
Abschluss verliehen. 
Aber noch viele andere Dinge gibt es zu erleben. So findet im
gesamten Burgareal unter dem Motto: „Burg erleben“ mittelalterli-
ches Spektakel statt und ein „Kunst & Trödel-Markt“ wird den
Schlosshof beleben.
Das Kuratorium steht derzeit in enger Verbindung mit den Feuer-
wehren, Schulen, Kindergärten, Volleyballmannschaften, Musik-
gruppen, Laienkünstler, Vereinen usw. um das Programm festzu-
schreiben und vorzubereiten. 
Natürlich sind alle Veranstaltungen wie bisher ohne Eintritt. Auf
Grund dessen werben wir schon heute um Sponsoren und Spender. 

Das Kuratorium wird in den Medien weitere Informationen bekannt-
geben. 

Reiner Hentschel Bernd Hubricht
Bürgermeister Stadt Frauenstein Sprecher Kuratorium 

Bobritzschtaltreffen

Öffentliche Bekanntmachungen

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am
12.03.2018.

Öffnungszeiten Rathaus Reinsberg

Öffnungszeiten Rathaus Reinsberg

• Bürgersprechstunden des Bürgermeisters
   Donnerstag, 15.02.2018              13:00 - 18:00 Uhr
   Donnerstag, 22.02.2018              13:00 - 18:00 Uhr
   Donnerstag, 01.03.2018              09:30 - 12:00 Uhr
   Donnerstag, 08.03.2018              13:00 - 18:00 Uhr
   auch Telefonsprechstunde, Rufnummer 037324 80720

• Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt/Standesamt
   DIENSTAG                                    09:30 – 12:00 Uhr
   DONNERSTAG                             09:30 – 12:00 Uhr
                                                        13:00 – 18:00 Uhr
   oder nach Terminvereinbarung Tel. 037324 807-30, 807-34

• Sprechstunden des Bürgerpolizisten

   im Rathaus Reinsberg 
   DONNERSTAG, 15.02.2018,        10:00 - 12:00 Uhr   
                                                        16:00 - 18:00 Uhr
   DONNERSTAG, 22.02.2018,        10:00 - 12:00 Uhr
   DONNERSTAG, 01.03.2018,        10:00 - 12:00 Uhr   
                                                        16:00 - 18:00 Uhr
   DONNERSTAG, 08.03.2018,        10:00 - 12:00 Uhr

   in der Stadt Großschirma
   DIENSTAG, 13.02.2018,   Rathaus Großschirma
                                            10:00 - 12:00 Uhr   15:00 - 17:00 Uhr
   DIENSTAG, 27.02.2018,  Rathaus Großschirma
                                            10:00 - 12:00 Uhr   15:00 - 17:00 Uhr

   DONNERSTAG, 22.02.2018,  Rathaus Siebenlehn
                                            15:00 – 17:00 Uhr
   DONNERSTAG, 08.03.2018,  Rathaus Siebenlehn
                                            15:00 – 17:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr informiert

• FFW-Dienste

Bieberstein
22.02.2018   19:30 Uhr ID     Verkehrsteilnehmerschulung
08.03.2018   19:30 Uhr ID     Besonderheiten 
                                             elektr. Anlagen Photovoltaik

Dittmannsdorf
22.02.2018   19:00 Uhr         Theorie „Feuerwehr im Löscheinsatz“
08.03.2018   19:00 Uhr         Rot-Kreuz Weiterbildung

Jugendfeuerwehr Dittmannsdorf
08.03.2018   17:30 Uhr         Funkausbildung

Hirschfeld
24.02.2018   19:00 Uhr         Kettensäge praktisch/Fahrzeuge und 
                                             Gerätekunde/PA Ausbildung/Funk
09.03.2018   19:00 Uhr         Rot-Kreuz alternativ 
                                             VK-Teilnehmerschulung

Neukirchen
16.02.2018   19:00 Uhr         §§ 35 und 38 der StVO, Geräte-
                                             kunde, Funkausbildung
27.02.2018   17:00 Uhr         FTZ Atemschutz
02.03.2018   19:00 Uhr         Löschmittel und ihre Anwendung
                                             Taktische Regeln bei der Brand-
                                             bekämpfung

Reinsberg
13.02.2018   19:00 Uhr         ID Gerätekunde
27.02.2018   19:00 Uhr         ID Unfallschutz Feuerwehr
13.03.2018   19:00 Uhr         ID Fahrschule Müller

FF Dittmannsdorf

Cara Kümmel ist in
Dittmannsdorf die
erste, die aus der
Jugendfeuerwehr zu
den Aktiven Kamera-
den gewechselt ist.

Am 20.01.18 zum 3.
Weihnachtsbaumein-
tauschen in Ditt -
manns dorf e r-
schienen viele Leute
zum gemütlichen
Beisammensein.

Mit kamerad-
schaftlichem Gruß
WL Rico Ebert
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Entsorgungstermine

Müll                   Gelbe Tonne      Papier                 Bioabfall

Bieberstein
16.02.2018        14.02.2018         16.02.2018          23.02.2018
02.03.2018        28.02.2018                                     09.03.2018
16.03.2018        14.03.2018

Burkersdorf / Gotthelffriedrichsgrund
16.02.2018        14.02.2018         19.02.2018          23.02.2018
02.03.2018        28.02.2018                                     09.03.2018
16.03.2018        14.03.2018

Dittmannsdorf
14.02.2018        14.02.2018         23.02.2018          23.02.2018
28.02.2018        28.02.2018                                     09.03.2018
14.03.2018        14.03.2018

Hirschfeld
20.02.2018        14.02.2018         16.02.2018          23.02.2018
06.03.2018        28.02.2018                                     09.03.2018
                          14.03.2018

Neukirchen / Steinbach
20.02.2018        14.02.2018         23.02.2018          23.02.2018
06.03.2018        28.02.2018                                     09.03.2018
                          14.03.2018

Reinsberg / Drehfeld
16.02.2018        14.02.2018         23.02.2018          23.02.2018
02.03.2018        28.02.2018                                     09.03.2018
16.03.2018        14.03.2018

Aus der Arbeit des Gemeinderates

Einladung zur öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates

am 27.02.2018, 19:00 Uhr, Rathaus Reinsberg, Ratssaal
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungsta-
feln.

Hubricht
Bürgermeister

Einladung zur öffentlichen Sitzung 
des Technischen Ausschusses

am 06.03.2018, 19:00 Uhr, Rathaus Reinsberg, Ratssaal
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungsta-
feln.

Hubricht
Bürgermeister

Beschlüsse des Gemeinderates vom 30.01.2018

Öffentliche Sitzung

Beschluss-Nr. VI/42/2018-01
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 1 – Baumeister-
arbeiten - des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung Kindertages-
stätte Bieberstein auf das Angebot der Firma Lange Hoch- und
Tiefbau, Buschrandweg 18, 09633 Halsbrücke, mit einer geprüften
Gesamtangebotssumme von 74.568,92 Euro brutto zu erteilen. 

Beschluss-Nr. VI/42/2018-02
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 2 – Putz und
Wärmedämmarbeiten - des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung
Kindertagesstätte Bieberstein auf das Angebot der Firma Kühnert
Bausanierung GmbH, Hauptstraße 10, 09629 Dittmannsdorf, mit
einer geprüften Gesamtangebotssumme von 14.951,64 Euro brut-
to zu erteilen. 

Beschluss-Nr. VI/42/2018-03
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 3 – Dachdek-
kerarbeiten - des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung Kinderta-
gesstätte Bieberstein auf das Angebot der Firma Kühne Dachsy-
steme GmbH, Feldstraße 44a, 09224 Chemnitz, mit einer geprüf-
ten Gesamtangebotssumme von 17.447,79 Euro brutto zu erteilen.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-04
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 5 – Trocken-
bauarbeiten - des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung Kinderta-
gesstätte Bieberstein auf das Angebot der Firma HTS Bau GmbH,
Gnauckstraße 11, 09669 Frankenberg, mit einer geprüften
Gesamtangebotssumme von 16.557,85 Euro brutto zu erteilen. 

Beschluss-Nr. VI/42/2018-05
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 6 – Bodenbe-
lagsarbeiten - des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung Kinderta-
gesstätte Bieberstein auf das Angebot der Firma Objekt-Raum-
ausstatter24, Moritzburger Straße 86, 01689 Weinböhla, mit einer
geprüften Gesamtangebotssumme von 4.658,34 Euro brutto zu
erteilen. 

Beschluss-Nr. VI/42/2018-06
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 7 – Fliesenar-
beiten - des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung Kindertages-
stätte Bieberstein auf das Angebot der Firma Fliesen Klemm
GmbH, Hauptstraße 8, 09623 Rechenberg-Bienenmühle, mit einer
geprüften Gesamtangebotssumme von 10.537,95 Euro brutto zu
erteilen. 

Beschluss-Nr. VI/42/2018-07
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 8 – Malerarbei-
ten - des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung Kindertagesstätte
Bieberstein auf das Angebot der Firma Wulf Mothes Malerbetrieb
GmbH & Co. KG, Gewerbering 8, 01809 Dohna, mit einer geprüf-
ten Gesamtangebotssumme von 6.002,37 Euro brutto zu erteilen.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-08
Der Gemeinderat beschließt:
1. Die Ausschreibung für das Los 9 – Schlosserarbeiten - des Bau-

vorhabens Kapazitätserweiterung Kindertagesstätte Bieberstein
aufzuheben, da kein Angebot eingegangen ist, was den Aus-
schreibungsbedingungen entspricht.

2. Eine freihändige Vergabe zur Vergabe der Bauleistung des
Loses 9 - Schlosserarbeiten -entsprechend § 3a Absatz 4
VOB/A in Verbindung mit § 4 Absatz 1 SächsVergabeG durch-
zuführen. 

Beschluss-Nr. VI/42/2018-09
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für Los 10 – Speiseaufzug
- des Bauvorhabens Kapazitätserweiterung Kindertagesstätte
Bieberstein auf das Angebot der Firma Schmitt + Sohn Aufzüge
GmbH, Reichenhainer Straße 171, 09125 Chemnitz, mit einer geprüf-
ten Gesamtangebotssumme von 16.041,20 Euro brutto zu erteilen.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-10
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die technische Bera-
tung und Begleitung des Breitbandnetzausbaus in der Gemeinde
Reinsberg im Rahmen der Förderung einer Wirtschaftlichkeitslük-
ke auf das Angebot der MRK Media AG, An der Frauenkirche 12,
01067 Dresden, mit einer geprüften Gesamtangebotssumme von
29.012,20 Euro Brutto zu erteilen. 
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Beschluss-Nr. VI/42/2018-11
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Erneuerung von
ca. 220 Metern Einzäunung des Freibades Reinsberg auf das Ange-
bot der Firma Uwe Vergöhl, Freiberg, mit einer geprüften Gesamt-
angebotssumme von 10.763,00 Euro netto zu erteilen. Die Finan-
zierung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch die Verwen-
dung der durch die Nichtbesetzung der Schwimmmeisterstelle des
Freibades Reinsberg freiwerdenden Mittel aus Gehalt und Gehalts-
nebenkosten in entsprechender Höhe.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-12
Der Gemeinderat nimmt den Beteiligungsbericht 2016 zur Kennt-
nis.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-13
Der Gemeinderat genehmigt den Antrag vom Ortschaftsrat Hirsch-
feld auf Rückbau des Spielplatzes am Vereinshaus „Schießclub Tell
e.V.“ in Hirschfeld.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-14
Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister den Vergleich in
dem Verfahren vor dem Amtsgericht Freiberg, Az. 1 C 351/16,
abzuschließen und das Verfahren zum Abschluss zu bringen. 

Beschluss-Nr. VI/42/2018-15
Der Gemeinderat nimmt von der Absicht der Einwerbung von

Spenden für das Feuerlöschwesen der Gemeinde, das 6. Bade-
Park-Fest, für Bürgerschaftliches Engagement Schwimmbad, für
die Heimatpflege 800-Jahrfeier Bieberstein, für die Förderung des
Schulhortes und den 24. Reinsberger Weihnachtsmarkt zustim-
mend Kenntnis.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-16
Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgelisteten Spenden an
und beschließt die Verwendung für den vorgeschlagenen Zweck
Finanzierung des 23. Reinsberger Weihnachtsmarktes.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-17
Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage aufgelisteten Spenden an
und beschließt die Verwendung für den vorgeschlagenen Zweck
Feuerschutz / Finanzierung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen.

Beschluss-Nr. VI/42/2018-18
Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage (Fassung vom
17.01.2018) aufgelisteten Spenden an und beschließt die Verwen-
dung für den vorgeschlagenen Zweck Heimatpflege – 800 Jahre
Bieberstein 2018.

Die Sitzungsniederschrift zum Teil der öffentlichen Sitzung
kann nach deren Genehmigung durch den Gemeinderat von
den Einwohnern zu den Öffnungszeiten im Rathaus eingese-
hen werden.

Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen

Öffentliche Bekanntmachung
Das Landratsamt Mittelsachsen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Bescheid vom 24. Januar 2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Reinsberg (Beschluss Nr. VI/41/2017-89 des Gemeinderats vom 28. November 2017)
rechtsaufsichtlich bestätigt und den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 180.000
Euro genehmigt.

Aufgrund von § 76 Abs. 3 SächsGemO wird nachfolgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 öffentlich bekanntgegeben:

Haushaltssatzung der Gemeinde Reinsberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat
in der öffentlichen Sitzung am 28.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge
und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnishaushalt mit dem                                                                                                                                                                           
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                                                                                                       4.081.300 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                          4.539.200 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                                       -457.900 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                                  0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen 

des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf                                                  -457.900 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                                                  32.300 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                      32.300 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                                    0 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                           0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von 

Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf                                                            0 EUR

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf                                                                                       -457.900 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf                                                                                                             0 EUR
- Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                             -457.900 EUR
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im Finanzhaushalt mit dem                                                                                                                                                                              
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                3.691.200 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                               3.505.400 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge 

der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                      185.800 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                           1.885.500 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                          2.128.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                            -243.000 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus 
laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                          -57.200 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                          180.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                                         100.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                                           80.000 EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf                                                                   22.800 EUR

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf                                                                                                                                                                                               180.000 EUR
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
darf, wird auf                                                                                                                                                                               700.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf                                                                                   307 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                                                                                                              420 vom Hundert
Gewerbesteuer auf                                                                                                                                                               390 vom Hundert

§ 6
Die Wesentlichkeitsgrenze für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie für Investitionsmaßnahmen
wird auf                                                                                                                                                                                         10.000 EUR
festgesetzt.

Reinsberg, den 30.01.2018

Hubricht
Bürgermeister                                                                                    

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist                                                                                                              

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder                                                                                                     
b) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-

letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Die Kämmerei informiert

Auslage:
Der Haushaltsplan mit der öffentlichen Bekanntmachung der
Haushaltssatzung 2018 liegt zur kostenlosen Einsichtnahme durch
jedermann in der Zeit 

vom 12.02.2018 bis zum 20.02.2017

in der Gemeindeverwaltung Reinsberg, Kirchgasse 2, Bürgerbüro
zu folgenden Sprechzeiten aus:

Montag, Dienstag und Mittwoch
von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag
von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag
von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Reinsberg, den 30.01.2018

Hubricht
Bürgermeister

Beteiligungsbericht 2016
Ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 99 Sächsische

Gemeindeordnung (SächsGemO)

Die Gemeindeverwaltung Reinsberg gibt bekannt, dass der Beteili-
gungsbericht der Gemeinde Reinsberg für das Berichtsjahr 2016
gemäß § 99 SächsGemO erstellt wurde und zur Einsichtnahme
verfügbar gehalten wird.
Der Beteiligungsbericht enthält für den jeweiligen Berichtszeitraum
Informationen zu den Unternehmen in der Rechtsform des privaten
Rechts, an denen die Gemeinde Reinsberg unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist und Angaben zu den Zweckverbänden, in denen die
Gemeinde Reinsberg Mitglied ist.
Einwohner und andere Interessenten können nach den Regelun-
gen des § 99 Abs. 4 SächsGemO die für sie bestimmten Informa-
tionen während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus Reins-
berg, Zimmer 13/Kämmerei, Kirchgasse 2 in Reinsberg einsehen.

Hubricht
Bürgermeister

Die Gemeindekasse informiert

Zahlung Amtsblattgebühr 2018

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Reinsberg hatte am
07.11.2017 beschlossen, den Amtsblattpreis für ein Jahresabon-
nement ab 2018 auf 10,00 EUR pro Jahr anzuheben.
Wir möchten deshalb alle Abonnenten des Amtsblattes der
Gemeinde Reinsberg darauf hinweisen, dass am 15. März 2018
das Abonnement für 2018 in Höhe von 10,00 EUR fällig wird.

Dafür können nachstehende Konten verwendet werden:

Konten der Gemeinde Reinsberg für Überweisung:

Sparkasse Mittelsachsen
IBAN-Nr. DE 19870520003312000059
BIC-SWIFT-Code: WELADED1FGX

oder
VR-Bank Mittelsachsen eG.
IBAN-Nr. DE 40860654680370180210
BIC-SWIFT-Code: GENODEF1DL1

Bitte beachten Sie:
Daueraufträge sind bei Ihrer Hausbank bitte selbst umzustellen.
Bei Abonnenten, die der Gemeinde die Einzugsermächtigung für
den Bezug des Amtsblattes erteilt haben, wird der Betrag automa-
tisch per SEPA-Lastschrift unter Angabe der Mandatsnummer
abgebucht.

Bitte beachten Sie:
Diese Bekanntgabe gilt als Zahlungsaufforderung, es erfolgt
für das Amtsblatt der Gemeinde Reinsberg keine gesonderte
Rechnungslegung, das heißt, bei Rückstand der Gebühr nach
dem 15.03.2018 wird automatisch eine Mahnung mit Mahnge-
bühr und Auslagen veranlasst.
Wenn trotz der Mahnung kein Zahlungseingang bei der
Gemeinde Reinsberg erfolgt, wird das Abonnement des Amts-
blattes umgehend eingestellt.

Schirrschmidt
Kassenverwalterin

Der Bürgerpolizist informiert und bittet 
um Mithilfe und Hinweise!!

- Polizeirapport –
Dienstbereich Reinsberg

1. Neukirchen/Steinbach – Nach Kollision mit Baum flüchtete
BMW-Fahrer, 22.12.2018
Am Freitag, gegen 01.45 Uhr, kam ein 19-jähriger mit einem Pkw
BMW auf der Steinbacher Straße in einer Linkskurve von der Fahr-
bahn ab und prallte gegen einen Baum. In der Folge schleuderte
der Pkw an einen weiteren Baum und kam dort zum Stehen. Der
Fahrer sowie vier weitere männliche Insassen (18, 22, 24, 25)
wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Sie wurden von
Rettungskräften versorgt. Auf den Fahrer kommt nicht nur eine
Anzeige wegen des Unfalls zu. Er war kurz nach dem Unfall zu Fuß
geflüchtet und später von eingesetzten Polizisten aufgegriffen
worden. Der 19-Jährige muss sich somit auch für das pflichtwidri-
ge Verlassen der Unfallstelle und möglicher unterlassener Hilfelei-
stung gegenüber den Insassen verantworten. An dem Pkw und an
den Bäumen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca.
5500 Euro.

(Quelle:Medieninformation PD Chemnitz)

2. Reinsberg, Talstraße Bushaltestelle Wendeschleife - Sach-
beschädigung
In der Nacht vom 20.01.2018 zum 21.01.2018 besprühten der/die
unbekannten Täter das Buswartehäuschen mit zum Teil nicht zu
deutenden Graffiti. Es entstand Sachschaden. Mit der Schadens-
beseitigung wurde zwischenzeitlich begonnen.

Erber
Polizeihauptkommissar

Die Gemeinde Reinsberg im Internet
www.Gemeinde-Reinsberg.de
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Die Bau- und Hauptverwaltung informiert

Projekt der Neuordnung der Ortsmitte Bieberstein 

Als erstes sichtbares Zeichen der Bautätigkeit vor Ort erfolgte in
der Zeit des Monatswechsels November/ Dezember 2017 der
Abriss des baufälligen Hauses im Kreuzungsbereich Dorfstraße/
Pfarrberg.

Die Aufnahme der Bautätigkeit nach der eingeplanten Winterpause
ist aus heutiger Sicht für den 01.03.2018 geplant. Nach Baustellen-
einrichtung, Aufbau der Sperrung sowie den Sicherungsarbeiten
an der Friedhofsmauer beabsichtigt die Baufirma dann ab Mitte
März die Ausführung der Arbeiten am Regenwasserkanal als
Voraussetzung für den anschließenden Straßenbau.
In Vorbereitung der Bauarbeiten ist eine Anliegerberatung mit Vertre-
tern der Baufirma und des bauplanenden und -überwachenden
Ingenieurbüros geplant. Diese wird voraussichtlich am Donnerstag,
01.03.2018, 17.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Reinsberg statt-
finden. Die vom Bau betroffenen Anlieger werden im Vorfeld noch-
mals mittels Handzetteln in den Briefkästen informiert. 
Mit erheblichen Einschränkungen für die Anlieger ist für die Dauer
der Bauzeit zu rechnen, da der Bau unter Vollsperrung erfolgen
wird. Bitte beachten Sie auch, dass die Verbindung Bieberstein –
Reinsberg während der Bauzeit nur via Zollhaus möglich ist. 

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat
Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL). Referat Förderstrategie. ELER-Verwaltungsbehörde.

Rost
Gemeindebauamt

Die Bauverwaltung - SG Liegenschaften - informiert

Die Gemeinde Reinsberg bietet aus ihrem 
Immobilienbestand folgendes Objekt zum Verkauf an:

Bebautes Grundstück für Wohn- und Gewerbenutzung in
Hirschfeld/Reinsberger Straße 4
Grundstücksgröße: 2716 m²; Sehr verkehrsgünstige, zentrale Lage
Auf dem Grundstück befinden sich 8 Wohneinheiten, unsaniert,
davon 7 Wohneinheiten leerstehend. Der Kaufpreis ist Verhand-
lungssache.
Kaufinteressenten melden sich bitte in der Gemeindeverwaltung
Reinsberg, Abteilung Liegenschaften – Kirchgasse 2, 09629 Reins-
berg, Tel. 037324 80761 oder per E-Mail an
liegenschaften@gemeinde-reinsberg.de. Besichtigungstermine
können unter Tel. 037324 80761 vereinbart werden.

Aktuelles Wohnungsangebot der Gemeinde Reinsberg

- 09629 Bieberstein, Dorfstraße 2
2-Raum-Wohnung, EG links 47,20 m²
und
2-Raum-Wohnung, EG rechts 37,20 m²

- 09629 Bieberstein, Schulgasse 2, 
3-Raum-Wohnung, DG links 56,86 m²

Interessenten melden sich bitte beim Verwalter der Gemeinde
Reinsberg, Tel. 03731 26190.

Schirmer
SGL Liegenschaften

Bekanntmachung
über die Auslegung der Planunterlagen und den 

Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren für die 
Europäische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL)

(Geschäftszeichen: C32-522/579)

Die GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112,
34119 Kassel, hat bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle
Chemnitz, die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für
die Errichtung und den Betrieb der Europäischen Gas-Anbindungs-
leitung (EUGAL) gem. § 43 Satz 1 Nr. 2 des Energiewirtschaftsgeset-
zes (EnWG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfG) und §§ 72-77 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) beantragt, soweit das
Vorhaben in Sachsen im Zuständigkeitsbereich der Landesdirektion
Sachsen, Dienststelle Chemnitz, verläuft. Die Landesdirektion Sach-
sen mit den Dienststellen in Dresden (Oberes Elbtal/ Osterzgebirge)
und in Chemnitz (Region Chemnitz) ist zuständig für die Durchfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens. Im Freistaat Sachsen werden
daher zwei Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Für den hiesi-
gen Planfeststellungsabschnitt ist die Landesdirektion Sachsen,
Dienststelle Chemnitz, die zuständige Anhörungs- und Planfeststel-
lungsbehörde.
Die Planunterlagen wurden in dem Zeitraum vom 11. Dezember
2017 bis 10. Januar 2018 bereits ausgelegt. Die Auslegung dieser
Planunterlagen wird jedoch vorsorglich wiederholt, da die in der
Auslegungsbekanntmachung angegebene Einwendungs- und Stel-
lungnahmefrist fehlerhaft berechnet war. Bereits erhobene
Einwendungen bleiben nach wie vor gültig und müssen nicht
erneut erhoben werden.
Die GASCADE Gastransport GmbH (Vorhabenträgerin) plant mit der
Europäischen Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) den Bau einer Fern-
gasleitung von Lubmin in Richtung Süden bis zur deutsch-tschechi-
schen Grenze in Sachsen. Die Leitung dient dem Weitertransport
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von Erdgas, das am Anlandepunkt Lubmin 2 in Mecklenburg-
Vorpommern von der geplanten Nord Stream 2-Pipeline übernom-
men wird. Die EUGAL wird erdverlegt und verläuft über eine Gesamt-
länge von ca. 480 km durch die Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. In Sachsen verläuft die
Leitung als Einzelstrang auf einer Länge von 106 km bis zur deutsch-
tschechischen Grenze im Gebiet der Gemeinde Deutschneudorf.
Der Planfeststellungsabschnitt in der Region Chemnitz hat eine
Länge von 54 km.
Das Vorhaben umfasst die Verlegung der Rohrleitung sowie aller
betriebsnotwendigen technischen Einrichtungen und den Betrieb
der Erdgasfernleitung. Der Antrag auf Planfeststellung für den Plan-
feststellungsabschnitt Chemnitz im Freistaat Sachsen beinhaltet: 

• Erdgasfernleitung EUGAL mit einer Leitungsdimension von DN
1400 und MOP 100 als Einzelstrang mit 54 km Leitungslänge,
Kabelschutzrohren und einem LWL-Begleitkabel 

• Vier Absperrstationen mit Betriebszufahrten, 
• Gasdruckregel- und Gasmessanlage (GDRM-Anlage) mit Molch-

schleusen und Absperreinrichtungen bei Deutschneudorf und
Betriebszufahrt.

Das Vorhaben soll großteils auf nicht im Eigentum der Vorhabenträ-
gerin stehenden Grundstücken verwirklicht werden. Für das Bauvor-
haben, einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen und der Maßnahmen zur dauerhaften ökologi-
schen Funktionssicherung (CEF-Maßnahmen), werden in den Land-
kreisen Mittelsachsen (Stadt Sayda und Gemeinden Reinsberg,
Halsbrücke, Bobritzsch-Hilbersdorf, Weißenborn/Erzgeb., Lichten-
berg/Erzgeb., Mulda/Sachsen, Dorfchemnitz, Neuhausen/ Erzgeb.,
Rechenberg-Bienenmühle) und Erzgebirgskreis (Stadt Olbernhau
und Gemeinden Seiffen/Erzgebirge und Gemeinde Deutschneudorf)
Grundstücke in Anspruch genommen. Der Leitungsstrang wird in
einem Schutzstreifen verlegt, der 12 m, d. h. jeweils 6 m beidseitig
der Leitungsachse, umfasst. Der Schutzstreifen darf dauerhaft nicht
bebaut oder anderweitig dauerhaft als Lagerplatz für schwer trans-
portierbare Materialien genutzt werden, um die Leitung vor daraus
resultierenden negativen Einflüssen zu schützen und einen perma-
nenten Zugang zur Leitung zu gewährleisten. Innerhalb des Schutz-
streifens ist ein Streifen von 4 m beidseitig der Leitungsachse, d. h.
eine Breite von insgesamt 8 m, baumfrei zu halten. Unzulässig sind
in diesem Streifen zum Schutz der Leitung tiefwurzelnde Gehölze.
Während der Bauausführung wird darüber hinaus zur Errichtung der
Leitung ein Arbeitsstreifen mit einer Regelbreite von 32 m im Wald-
bereich und von 40 m im Offenland/freier Feldflur in Anspruch
genommen. Weiterhin werden Flächen für die Errichtung von insge-
samt vier Absperrstationen und einer Gasdruckregel- und Gasmess-
anlage (GDRM-Anlage), an denen die Vorhabenträgerin Eigentum
begründen will, sowie Flächen für Kompensationsmaßnahmen und
für Maßnahmen zur dauerhaften ökologischen Funktionssicherung
(CEF-Maßnahmen) benötigt.

Die beantragte Planfeststellung entfaltet gem. § 45 Abs. 2 Satz 1
EnWG enteignungsrechtliche Vorwirkung. Für den Fall, dass ein
zwangsweiser Zugriff auf die für das Vorhaben benötigten Grundflä-
chen erforderlich ist, ist der Planfeststellungsbeschluss dem Enteig-
nungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde
bindend, ohne dass es einer weiteren Feststellung der Zulässigkeit
der Enteignung bedarf.

Die Planunterlagen enthalten ein Grundstücksverzeichnis mit dazu-
gehörenden Plänen, denen entnommen werden kann, welche
Flächen für Errichtung und Betrieb der Leitung erworben, dauernd
dinglich gesichert oder vorübergehend in Anspruch genommen
werden sollen. Ebenfalls sind im Grundstücksverzeichnis Flächen für
Kompensationsmaßnahmen und für Maßnahmen zur dauerhaften
ökologischen Funktionssicherung enthalten, deren Beanspruchung
im Planfeststellungsbeschluss geregelt werden soll.

Die Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz, hat festge-

stellt, dass aufgrund der geplanten Länge und des geplanten Durch-
messers des Leitungsstranges des Vorhabens EUGAL gemäß § 6 in
Verbindung mit Anlage 1, Nr. 19.2.1 UVPG die Pflicht zur Prüfung der
Umweltverträglichkeit besteht. Die Umweltverträglichkeitsprüfung
umfasst auch die Prüfung aller Umweltauswirkungen der erforderli-
chen baubedingten Wasserhaltung (Anlage 1 Nr. 13.3.2 UVPG). 

Die Vorhabenträgerin hat die entscheidungserheblichen Unterlagen
über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vorgelegt, die
Bestandteil der nachfolgend aufgeführten Auslegungsunterlagen
sind: 

Nr. der         Bezeichnung
Unterlage    
1                   Erläuterungsbericht
2                   Projektinformationen / Umweltwirkungen
3                   Baulogistik
4                   Übersichtspläne
5                   Bauwerksverzeichnis
6                   Detailplanübersichten, Detailpläne
7                   Inanspruchnahme privater und öffentlicher 
                    Grundstücke
8                   UVP-Bericht
9                   Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
                    UVP-Bericht
10                 NATURA 2000-Verträglichkeitsstudien 
                    (Untersuchungen nach § 34 BNatSchG)
10.10            FFH-Gebiet Bobritzschtal, DE 4946-301 
                    (Landesinterne Nr. 254)
10.11            FFH-Gebiet Oberes Freiberger Muldetal, 
                    DE 4945-301 (Landesinterne Nr. 252)
10.12            FFH-Gebiet Flöhatal, DE 5144-301 
                    (Landesinterne Nr. 251)
10.13            FFH-Gebiet Buchenwälder und Moorwald bei Neu-
                    hausen und Olbernhau, DE 5345-301
                    (Landesinterne Nr. 004E)
10.14            Vogelschutzgebiet Täler in Mittelsachsen, 
                    DE 4842-451 (Landesinterne Nr. 24)
10.15            Vogelschutzgebiet Großhartmannsdorfer Großteich, 
                    DE 5145-451 (Landesinterne Nr. 67)
10.16            Vogelschutzgebiet Erzgebirgskamm bei Deutschein-
                    siedel, DE 5247-452 (Landesinterne Nr. 66)
11                 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Untersuchungen 
                    nach § 44 BNatSchG)
12                 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
13                 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
14                 Baurechtliche Anträge für Absperrstationen und 
                    GDRM-Anlage, insbesondere Schalltechnische 
                    Untersuchung
15                 Wasserrechtliche Anträge
16                 Antrag auf Naturschutzrechtliche Genehmigung
17                 Forstrechtlicher Antrag
18                 Sicherheitsstudie TÜV
19                 WSG Kuhdreckweg
20                 Veenker: Sicherheitsabständen der Dow-Ltg / 
                    EUGAL im Querungsbereich des Eignungs-/ 
                    Vorranggebietes für die Windenergienutzung 
                    Pfaffroda/Dorfchemnitz

Die ausgelegten Planunterlagen enthalten die nach § 16 Abs. 1
UVPG notwendigen Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Die hiermit eingeleitete Anhörung zu den Planunterlagen (§ 43a
EnWG i. V. m. § 73 Abs. 3 bis 5 VwVfG) stellt zugleich die Beteiligung
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen nach § 18 Abs. 1
UVPG dar. 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 
vom 5. März 2018 bis 4. April 2018 

in der Gemeindeverwaltung Reinsberg, Bürgerbüro (EG),
Kirchgasse 2 in 09629 Reinsberg während der Dienststunden 
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Montag 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr
Dienstag 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr
Mittwoch 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:00 Uhr
Donnerstag 09:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 09:30 - 12:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Der Inhalt der vorliegenden Bekanntmachung nach § 19 Absatz 1
UVPG und der nach § 19 Absatz 2 UVPG auszulegenden Unterlagen
werden im UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de/ zugäng-
lich gemacht. Das UVP-Portal entspricht den Anforderungen des §
27a Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG. Maßgeblich ist der
Inhalt der ausgelegten Unterlagen (§ 20 Absatz 2 Satz 2 UVPG, § 27a
Abs. 1 Satz 4 VwVfG).
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann

bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das
ist bis zum 4. Mai 2018 bei der Landesdirektion Sachsen, Dienst-
stelle Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41 in 09120 Chemnitz oder
bei einer der oben aufgeführten Kommune Einwendungen gegen
den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben bzw. sich äu-
ßern. Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bei
der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz, oder einer
der oben aufgeführten Kommunen maßgeblich. Die Einwendung
muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beein-
trächtigung erkennen lassen.
Nach Ablauf dieser Frist eingehende Einwendungen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind für das Verfah-
ren über die Zulässigkeit des Vorhabens ausgeschlossen (§ 21
Abs. 4 UVPG). Die Äußerungsfrist gilt auch für solche Einwen-
dungen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorha-
bens beziehen, § 21 Abs. 5 UVPG.
Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite
ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter
der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können
diese Einwendungen bzw. Äußerungen unberücksichtigt bleiben
(§ 17 Abs. 2 VwVfG). Dies gilt auch für Einwendungen, die nicht
dem Gebot der Schriftform genügen. Die Schriftform wird durch
ein eigenhändig unterzeichnetes Schriftstück gewahrt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung er-
folgt.

2. Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwal-
tungsgerichtsordnung gegen den Planfeststellungsbeschluss ein-
zulegen, werden hiermit entsprechend von der Auslegung des
vollständigen Plans benachrichtigt. Sie können innerhalb der in
Nr. 1 genannten Frist Stellungnahmen zu dem Plan abgeben bzw.
sich äußern. 

3. Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Äußerungen und Stel-
lungnahmen werden mit der Vorhabenträgerin, den Behörden,
den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben
oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert. 

4. Der Erörterungstermin ist von der Landesdirektion Sachsen,
Dienststelle Chemnitz, anberaumt worden jeweils für den

23. Mai 2018, ab 09:00 Uhr,
24. Mai 2018 ab 09:00 Uhr,
25. Mai 2018 ab 09:00 Uhr,

Ort: Landesdirektion Sachsen, 
Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz, 

Zimmer 116

Für den Erörterungstermin ist folgender Ablauf vorgesehen:
Am 23. Mai 2018 werden die Stellungnahmen sowie Äußerungen
der Träger öffentlicher Belange erörtert.
Am 24. Mai 2018 werden die privaten Einwendungen sowie Äu-
ßerungen mit Bezug zur Windenergienutzung erörtert.
Am 25. Mai 2018 werden die übrigen privaten Einwendungen
sowie Äußerungen und anschließend die die Stellungnahmen

sowie Äußerungen der anerkannten Naturschutzverbände erör-
tert.
Die Termine beginnen jeweils zu den angegebenen Uhrzeiten,
Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher. 
Die Erörterung erfolgt jeweils in der Reihenfolge, in der sich die
Teilnehmer in die ausliegenden Teilnehmerlisten eingetragen
haben.
Eine konkrete Aussage zum jeweiligen Schluss der Veranstaltung
ist nicht möglich.
Sollte ein Tagesordnungspunkt an einem Erörterungstag nicht ab-
schließend verhandelt worden sein, wird die Verhandlung am Fol-
getag mit diesem Tagesordnungspunkt fortgesetzt.

5. Die Teilnahme am Erörterungstermin ist jeder oder jedem, deren
oder dessen Belange durch das geplante Bauvorhaben berührt
werden, freigestellt.
Die Vertretung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Diese oder dieser muss die Bevollmäch-
tigung durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen, die zu den
Akten der Anhörungsbehörde (Landesdirektion Sachsen, Dienst-
stelle Chemnitz) zu geben ist. 

6. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist
mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.

7. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
8. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-

wendungen, Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden
nicht erstattet.

9. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in
dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschä-
digungsverfahren behandelt.

10. Es wird darauf hingewiesen, dass die Planfeststellungsbehörde
zur sachgerechten Entscheidungsfindung die Vorhabenträgerin
über die Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen un-
terrichtet. 

11. Über die Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen wird
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde entschieden. Die Planfeststellungsbehörde ist auch
für die Erteilung beantragter wasserrechtlicher Gestattungen zu-
ständig. Als mögliche Entscheidungen kommen die Zulassung
des Vorhabens – ggf. verbunden mit Schutzanordnungen und
sonstigen Nebenbestimmungen – durch Erlass eines Planfest-
stellungsbeschlusses oder die Ablehnung des Antrags auf Plan-
feststellung in Betracht. 

12. Weitere relevante Informationen zu dem Planfeststellungsverfah-
ren sind bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz,
erhältlich. Bei ihr können Äußerungen und Fragen eingereicht
werden.

13. Der Planfeststellungsbeschluss wird der Vorhabenträgerin und
denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist
und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden
worden ist, zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 1 VwVfG). Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender
und Vereinigungen kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

14. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungs-
sperre nach § 44a Abs. 1 EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab
diesem Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens ein Vorkaufsrecht an
den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 1 Satz 3 EnWG).

Die Veränderungssperre ist vorliegend bereits am 11. Dezember
2017 eingetreten.

Reinsberg, den 30.01.2018

Bernd Hubricht
Bürgermeister

Im Auftrag der Landesdirektion Sachsen



C
M
Y
K

Seite 12                                                                                                    Amtsblatt Gemeinde Reinsberg                                                                      Erscheinungstag: 10.02.2018

Landratsamt Mittelsachsen

Abt. Wirtschaftsförderung

„Woche der offenen Unternehmen“ wieder vom 
12. bis 17. März 2018 – Schülerinnen und Schüler

können sich ab dem 22.01.2018 online auf 
www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de anmelden.

Auch 2018 findet Mitte März die
Woche der offenen Unternehmen
statt. Ab dem 22. Januar können
sich die Schülerinnen und Schü-
ler ab der Klassenstufe 7 unter
www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de anmelden.
Eingeladen sind dabei nicht nur die künftigen Fachkräfte aus der
Region. Interessierte aus den Nachbarlandkreisen können dieses
Angebot ebenfalls gern nutzen. Deshalb organisiert der Landkreis
die Berufsinformationswoche in Absprache mit dem Erzgebirgs-
kreis und dem Landkreis Zwickau. 
Im Rahmen der Woche der offenen Unternehmen stellen sich über
200 Unternehmen aus Mittelsachsen vor. Vom 12. bis 17. März
2018 können die Schülerinnen und Schüler einen Blick hinter die
Büro-, Werkstatt- und Labortüren werfen und mit Azubis oder dem
Chef oder der Chefin selbst ins Gespräch kommen und so erste
Kontakte knüpfen. Die Veranstaltungen finden wochentags ab
14:00 Uhr und am Samstag statt. Meist sind auch die Eltern herz-
lich eingeladen. 
Übrigens: das Karriereportal auf 
www.wirtschaft-in-
mittelsachsen.de/fachkraefte/karriereportal.html zeigt neben den
Veranstaltungen für die Woche der offenen Unternehmen auch
Praktika und andere Möglichkeiten der Berufsorientierung auf.

Abt. Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Referat Naturschutz und Landwirtschaft

Information zum Verhalten im FND 
„Triebischhänge am linken Triebischufer“

Sehr geehrte Kinder, Einwohner und Gäste der Gemeinde,
nun beginnt bald die Zeit, in der die Natur wieder erwacht und die
Sonne zu einem Ausflug in die Natur einlädt. Dazu möchten wir
Euch/Sie über die Gebote und Verbote des Flächennaturdenkmals
informieren. 

Was ist denn ein Flächennaturdenkmal? 
Flächennaturdenkmäler sind durch eine Behörde festgesetzte
Einzelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis zu
fünf Hektar, die einen besonderen Schutz erforderlich machen.
Dies kann aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder
landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart
oder Schönheit erforderlich sein. 
Nordöstlich von Steinbach und westlich der Triebisch befindet sich
ein solches geschütztes Flächennaturdenkmal (FND) mit dem
Namen „Triebischhänge am linken Triebischufer“. Dieses ist nach §
28 des Bundesnaturschutzgesetzes geschützt und wurde schon
mit Beschluss des Rates des Kreises Freiberg, die frühere Behörde
des Kreises, was jetzt das Landratsamt Mittelsachsen ist, am
25.06.1987 festgesetzt, welches nach Bundesnaturschutzgesetz
heute noch Gültigkeit besitzt. 
Die Grenzen dieses Naturschutzdenkmals sind an den Schildern,
welche am Weg stehen, gut zu erkennen, oder man sieht sich diese
im Internet auf der Seite des Mittelsachsen Atlas http://mittelsach-
sen-atlas.de/atlas/) unter Aufruf dieses Gebietes an.
In diesem Flächennaturdenkmal befinden sich Reste eines natur-
nahen Waldbestandes am Übergang vom Hügelland zum unteren

Bergland und es gibt eine artenreiche Bodenflora mit geschützten
und streng geschützten Arten, welche im Landkreis Mittelsachsen
nur noch in diesem Gebiet mit so einer guten Ausprägung vorkom-
men. Ihr/Sie könnt stolz auf so ein Flächennaturdenkmal sein. 
Zum Schutz dieser Naturgüter sind jedoch alle Handlungen verbo-
ten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des
Flächennaturdenkmals führen können. 

Insbesondere sind verboten:
• das Flächennaturdenkmal außerhalb der gekennzeichneten

Wege zu betreten, zu reiten oder mit jeder Art von Fahrzeugen
zu befahren;

• Handlungen vorzunehmen, die den Boden in seiner Gestalt,
Struktur und Beschaffenheit verändern oder verändern können; 

• Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören.

Vorschriften und Verbote sind dazu da, dass ein besseres Zusam-
menleben der Menschen möglich ist und wie in diesem Fall, dass
wir uns noch lange an Naturbesonderheiten erfreuen können und
diese für weitere Generationen erhalten werden. 
Wir möchten Euch/Sie bitten, um an der Artenvielfalt in diesem
Flächennaturdenkmal noch lange Freude zu haben, diese
Verbote zu beachten und einzuhalten. Es wäre schön, wenn
Ihr/Sie auch andere Waldbesucher, welche diese Bekanntmachung
nicht gelesen haben, auf diese Verbote aufmerksam macht. 

Wir bitten alle Erwachsenen und Kinder zu beachten:
Außerhalb von Schutzgebieten ist es für jedermann gestattet,
wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte,
Pilze, Tee- und Heilkräutern aus der Natur in geringen Mengen für
den persönlichen Bedarf pfleglich aus der Natur zu entnehmen und
sich anzueignen. Dies ist in dem § 39 Abs. 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes festgehalten. 
„Geringe Mengen“ werden mit der sogenannten Handstraußrege-
lung gleichgesetzt, d.h. es darf die Menge, die eine Person pro Tag
in einer Hand halten kann, entnommen werden. Diese Regelung gilt
nicht für landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstlich angebaute
Pflanzen, bei Forstkulturen und auch nicht für Pflanzen, die aus
Naturverjüngung entstanden sind.  
In unserer Natur leben auch streng geschützte Tiere und es befinden
sich auch streng geschützte Pflanzen, welche nach dem Bundesna-
turschutzgesetzes geschützt sind. Diese lassen wir lieber in der
Natur, da fühlen sie sich am wohlsten. Über den Schutzstatus der Art
kann man sich unter www.WISIA.de oder bei der unteren Natur-
schutzbehörde „Landkreis Mittelsachsen“ informieren.
Viel Spaß bei dem nächsten Ausflug in die Natur und besten Dank
für die Mithilfe beim Erhalt des genannten Flächennaturdenkmals! 

Und hier noch eine Aufmerksamkeitsaufgabe an Euch liebe Kinder: 
Wisst ihr, wie viele Schilder an diesem Flächennaturdenkmal
stehen? Wenn ja, dann schreibt uns doch. Wir freuen uns sehr über
Eure Post.

Eure/Ihre untere Naturschutzbehörde des „Landkreis Mittelsachsen“

Regionalmanagement LEADER Klosterbezirk Altzella e.V.

Die LEADER-Region Klosterbezirk Altzella hat
am 08. Januar 2018 ihren aktuellen Aufruf
gestartet! Die Frist zur Einreichung Ihres Antra-
ges auf Fördermittel endet am 22. Februar
2018!

Mit diesem Aufruf werden Anträge aus unserer ländlichen Gegend
entgegengenommen, welche der Umsetzung unserer LEADER-
Entwicklungsstrategie dienen:
• Handlungsfeld A - Demografie gerechter Ortsumbau
• Handlungsfeld B - Mobilität und Erreichbarkeit 
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• Handlungsfeld C - Netzwerke
• oder Kapitel E1a-   Durchführung projektvorbereitender Studien

und Erstellung integrativer / übergeordneter Konzepte

Vereine und Querdenker aufgepasst! Im Handlungsfeld C können
Netzwerkbildung und -arbeiten bis zu 90 % gefördert werden.
Sind Sie sich unsicher, ob Ihr geplantes Vorhaben dazu passt? Das
Regionalmanagement unseres Vereins Regionalentwicklung
Klosterbezirk Altzella e.V. berät Sie gern zu den Förderbedingungen.
Die Einreichefrist für Ihre Projektvorschläge ist der 22.02.2018 um
17:00 Uhr! Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt
werden. Die Unterlagen für die Antragstellung, Vorhabenauswahl und
zum geplanten Budget sind auf der Internetseite www.klosterbezirk-
altzella.com veröffentlicht. Oder Sie melden sich direkt bei uns:

Regionalentwicklung Klosterbezirk Altzella e.V.
Regionalmanagement LEADER Frau Möller
Schulweg 1 in 04741 Roßwein OT Niederstriegis
Telefon: 034 31 678 87 20
E-Mail: moeller@klosterbezirk-altzella.de
www.eler.sachsen.de

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat
Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL), Referat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde.

Sächsisches Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft

Sachsenforst warnt vor dem Betreten der Wälder

Sturmtief „Friederike“ hat auch den sächsischen Wald schwer
getroffen

Nach Herbststurm „Herwart“ (29. Oktober 2017) hat mit Sturmtief
„Friederike“ ein weiterer schwerer Sturm die Wälder Sachsens
innerhalb kurzer Zeit schwer getroffen. Orkanartige Böen im Tief-
land und den Mittelgebirgen haben zahlreiche Bäume im Wald
entwurzelt oder gebrochen. Das genaue Ausmaß der Schäden
wird erst in den kommenden Tagen abschätzbar sein. Zahlreiche
Wege in den Forstbezirken und Großschutzgebieten von Sachsen-
forst sind unpassierbar und gesperrt. Im Vergleich zu „Herwart“,
welcher insbesondere das Erzgebirge und Vogtland getroffen hat,
wurden durch „Friederike“ insbesondere die Wälder im Tief- und
Hügelland stärker geschädigt. 

Umweltminister Thomas Schmidt warnt Waldbesucher dring-
lich davor, den Wald in den nächsten Tagen zu betreten: „Zu
Ihrer eigenen Sicherheit und um die Aufräumarbeiten nicht zu
behindern, bitten wir alle Bürger, auf Waldbesuche in den
kommenden Tagen zu verzichten.“ Entwurzelte Bäume oder
angebrochene Äste können umstürzen oder herabfallen. „In
den Wäldern besteht gegenwärtig Lebensgefahr!“ Auch das
Wildgehege Moritzburg wurde von dem Sturm schwer getrof-
fen und bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

Sachsenforst lenkt alle verfügbaren Kapazitäten im Landes-
wald in die Beseitigung von unmittelbaren Gefahren für Leib
und Leben. „Oberste Priorität hat für uns die Sicherheit der
Waldbesucher und unserer Mitarbeiter und Partner“, erklärt
Schmidt. Private und körperschaftliche Waldbesitzer haben
die Möglichkeit, sich durch die Fachleute von Sachsenforst
zur Bewältigung der Sturmschäden beraten zu lassen. Eine
Beseitigung von Gefahrenquellen sollte in jedem Fall aber

durch forstliche Fachfirmen mit spezialisierten Forstmaschi-
nen erfolgen, um schwere Unfälle zu vermeiden. 

Weitere Informationen zu den aktuellen Ereignissen sowie Hinwei-
se zur Bewältigung von Schadereignissen im Wald und die zustän-
digen Mitarbeitern in den Forstbezirken und Großschutzgebieten
von Sachsenforst finden Sie im Internet unter
www.sachsenforst.de. Bei weiteren Presseanfragen wenden Sie
sich bitte direkt an die Pressestelle von Sachsenforst.

(Medieninformation 18/2018, 19.01.2018)

Beachten Sie bitte auch die Veröffentlichung im Amtsblatt
Januar 2018, Seite 5 sowie alle aktuellen Veröffentlichungen in
Presse und Internet, auch unter www.sachsenforst.de.

Das Sächsische Umweltministerium und das Landratsamt
Mittelsachsen warnen derzeit eindringlich vor dem Betreten
des Waldes! Es besteht Lebensgefahr! Schilder aufzustellen,
die auf die derzeitige Gefahr im Wald hinweisen, können zeit-
lich weder personell noch finanziell geleistet werden. Wälder
sollten derzeit gemieden werden. Es besteht Lebensgefahr!

(aus Presseinformationen)

Ende des amtlichen Teils

ORTSCHAFT BIEBERSTEIN

Neuigkeiten vom Festausschuss 
800 Jahre Bieberstein

Seit Januar finden Sie alles rund um die
800-Jahr-Feier Biebersteins am ersten
Juniwochenende 2018 auch im Internet
unter: 

http://www.800-Jahre-Bieberstein.de
übersichtlich – informativ – ansprechend
Besuchen Sie uns im Netz, informieren Sie
sich über das Festprogramm, erfahren Sie
Wissenswertes zu unseren Höhepunkten.

Mathias Weiß / Festausschuss 800-Jahre Bieberstein 2018 

Seniorenarbeit

Hallo liebe Seniorinnen und Senioren aus Bieberstein, Burkersdorf
und Gotthelffriedrichsgrund,

unsere erste Veranstaltung 2018 findet am 14.02.2018, um 14:30
Uhr im Feuerwehrdepot Burkersdorf mit Herrn Voigt statt. Er zeigt
uns den Film „Die Glocken von Bieberstein“. Wir laden alle interes-
sierten Gäste dazu herzlich ein. Wir freuen uns auf einen gemütli-
chen und informativen Nachmittag mit vielen Eindrücken. Gerne
nehmen wir auch noch Vorschläge für Veranstaltungen für 2018
entgegen. 

gez. Margret Küchenmeister

Die Gemeinde Reinsberg im Internet
www.Gemeinde-Reinsberg.de



C
M
Y
K

Seite 14                                                                                                    Amtsblatt Gemeinde Reinsberg                                                                      Erscheinungstag: 10.02.2018

ORTSCHAFT DITTMANNSDORF

Termine

• Bücherei
mittwochs, 15:30 - 17:30 Uhr, 
im Haus des Gastes, Siedlungsstraße 4

ORTSCHAFT NEUKIRCHEN

Termine

• Bücherei
mittwochs, 16:00 - 18:00 Uhr, 
im Vereinshaus Neukirchen, Mörnerstr. 65 

Seniorenclub Dittmannsdorf

Der erste Treff im neuen Jahr galt dem Erstellen unseres Jahresar-
beitsplanes. Bei Kaffee und Kuchen wurde in gemütlicher Runde
über neue Vortragsthemen und andere Zusammenkünfte gespro-
chen. Es kann also wieder ein spannendes Jahr für unsere Zusam-
menkünfte werden. Wir laden dazu immer wieder alle Seniorinnen
und Senioren aus unserem Ort ein und freuen uns, wenn neue
Mitglieder unsere Gruppe stärken.
Sollte das Amtsblatt bereits vor dem geplanten Erscheinungstag
die Abonnenten erreichen, so möchten wir nochmals auf unsere
Faschingsveranstaltung am Freitag, 09.02.2018 um 14.00 Uhr
im Landgasthof Dittmannsdorf hinweisen.  Es wird bestimmt ein
fröhlicher Nachmittag, zu dem wir alle Seniorinnen und Senioren
aus unserer Gemeinde recht herzlich einladen. 

Ihr Organisationsteam und Hannelore Melzer 

Aufruf

Der Ortschaftsrat Neukirchen/Steinbach möchte am Park
(Gemeindefläche) neue Bäume pflanzen. Im Park sollten es rote
und grüne Buchen, Eichen, Linden und Ulmen sein, im Außenring
dann verschiedene Obstbäume, wie Wildkirsche, Kirsche, Zierap-
fel, Apfel und Mandelbaum. Dazwischen soll dann ein kleiner
Naturspielplatz entstehen. Wir als Ortschaftsrat können das nicht
alles selbst stemmen und suchen dafür Baumpaten (Finanzierung
einzelner Bäume). Wer unser Projekt unterstützen möchte, melde
sich beim Ortschaftsrat. Wir sagen schon mal Danke.

Mit freundlichen Grüßen 
der Ortschaftsrat, gez. Lucius

Öffentliche Bekanntmachung

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

am 14.03.2018, 19:30 Uhr 
im Gerätehaus der FFW Neukirchen, Dittmannsdorfer Str. 10

Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfä-

higkeit
3. Bekanntgabe der Tagesordnung
4. Vergabe der Ortschaftsratsmittel 2018
5. Einwohnerfragestunde
6. Planung zur Wanderung im OT Neukirchen
7. Sonstiges

Dazu sind alle Bürger der Ortschaft Neukirchen und Steinbach
ganz herzlich eingeladen.

gez. Lucius, Ortsvorsteher

Ende des amtlichen Teils

Seniorengruppe Neukirchen/Steinbach

Einladung

Liebe Senioren,
der erste Seniorennachmittag im Januar in den Räumlichkeiten der
FFW Neukirchen liegt hinter uns. Es begrüßte uns an diesem doch
kalten ungemütlichen Nachmittag ein warmer Raum. Die Männer der
FFW hatten uns die Tische und Stühle zurecht gerückt - danke an
dieser Stelle! Das Ambiente war schön und wir hatten mit 15 Besu-
chern einen schönen 1. Seniorennachmittag des Jahres 2018.
Danke auch meinen fleißigen Helferinnen, so dass wir nach Beendi-
gung des Nachmittags das Geschirr abwaschen, alles an den dafür
vorgesehenen Ort stellen und die Räume besenrein hinterlassen
konnten. 
Einladen möchten wir Sie wieder für die nächsten Nachmittage, die
dann vorerst bis Mai (falls nicht noch ein anderer Termin genannt wird)
immer in den Räumlichkeiten der FFW Neukirchen stattfinden sollen. 
Im Februar wollen wir uns am 14.02.18 um 14:00 Uhr treffen, dann
mit Pfannkuchen zum Kaffee. Bitte setzen Sie wieder ein Hütchen
auf, wir wollen den originellsten Hut prämieren. Wegen einem klei-
nen musikalischen Programm bin ich noch am koordinieren.
Die Termine für danach sind 14.03.2018 und 11.04.2018.
Z. Zt. bin ich am organisieren, dass wir an einem der beiden Termi-
ne die Bombastus Werke Freital mit einem Vortrag zu Gast bei uns
haben werden.
Bis zu den nächsten Nachmittagen verbleibt mit den besten
Grüßen und Wünschen

Ihre Elke Bruder

Zeitgeschichtliches aus Neukirchen und Steinbach

Die Frau des Pfarrers wird der Zauberei beschuldigt.

Wir schreiben den 28. Oktober des Jahres
1628. Längst sind die letzten heißen Tage im
August vergessen und unser Dorf hüllt sich
in das nass kalte Gewand des grauen Herb-
stes. Eigentlich könnte alles so ruhig sein,
wenn da nur nicht die üblen Nachreden der
Einwohner wären, welche sich wie ein Fege-

feuer im Ort ausbreiteten und besonders den alten Pfarrer und
dessen Weib trifft. Habt ihr schon gehört, in der Pfarre spukt’s und
die alte Pfarrerin beschäftigt sich mit der Zauberei!
Spätestens dann, wenn der Gerichtsherr davon Wind bekommt,
sollte man sich der Gefahr für Leib und Leben bewusst werden und
handeln. Das sah auch der alte Pfarrer Scheucker so, denn er
wandt sich mit der Bitte um Wiederherstellung des Rufes seiner
Frau an den Kurfürsten, indem er ihm unter wehleidigem Klagen
seinen Missmut ausdrückte.
Er sei eigentlich durch seine Leibesschwachheit im hohen Alter nur
noch auf ein ruhiges Sterbestündlein aus, worum er unter herzli-
chen Seufzen seinen Gott bittet. 
Doch leider muss er nun unter Schmerzen und sonderbaren
Herzensbewegnis erfahren und Eurer Kurfürstlichen Durchlaucht
mit Tränen gleichsam vorbringen und klagen, dass sein liebes ehrli-
ches christliches Weib aus bloßer Verhassung feindseliger Leute
bei dem Erb und Gerichtsherren allhier, Georg von Nietzschwitz,
dermaßen falsch verleumdet und zauberlichen Sachen beschul-
digt, dass sie ausgeschrien wird und ihr Bruder, Freunde, seine
Kinder und Schwiegersohn dermaßen ihrer annehmen müssten.
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Daraufhin wurde am 04. Dezember 1628 durch den Meissner
Schösser ein Protokoll erstellt, welches die Tragweite der Handlun-
gen aufdecken sollte.
Der Lehnsherr Georg von Nietzschwitz stützte sich hierbei auf die
Aussage zweier Mägde. Des Mägdeleins Margaretha Schröter aus
Rothenfurt, welches nicht älter als 14 Jahre zu sein vorgab und ein
halbes Jahr als Haus- Mägdelein beim alten Pfarrer Schenker tätig
war. Dabei hätte das Mägdelein genau gesehen, wie die alte
Thomasin aus Blankenstein drei Wochen zuvor, ehe der neue Pfar-
rer eingezogen, auf der Pfarrfrauen Begehren, im großen Kämmer-
lein der Pfarrwohnung ein Loch in die Erde gemacht, wozu sie, das
Mägdelein, helfen mußte. Sie wisse jedoch nicht, was hinein gelegt
wurde, denn das Loch wäre danach wieder zugefüllt wurden.
Die andere Magd, Martha Schröter sagt, sie habe auch ein halbes
Jahr bei der Pfarrerin gedient, wisse vom Loche nichts weniger,
wozu dasselbe gemacht worden. Aber in der nächsten Erntezeit,
beim Kornschneiden, hätten die Schnitter sie mit diesen Worten
geplagt. Sie hätte das Loch machen um eine Katze verscharren zu
helfen. Weil dann von diesem Loche allerlei Gerede erfolgt, so hatte
der Erb und Gerichtsherr sie, die Magd, wie auch das Mägdelein
vor sich rufen lassen. Und dies gesteht nicht allein der Gerichts-
herr, sondern berichtet auch, er sei bewogen worden, selbst in die
Pfarrwohnung zu gehen, um die Pfarrfrau zur Rede zu stellen.
Dieselbe aber bildete sich im gemeinen Wahne ein, vor der Zeit an
gedachtem Orte im großen Kämmerlein Feuer aufschießen zu
sehen. Es musste daselbst Geld vergraben sein und hat deshalb
das Loch machen lassen. Was nun damals genau in diesem
Kämmerlein geschehen ist, ist nicht mehr nachzuvollziehen.
Zumindest wurde die Ehre der Frau Pfarrerin wieder hergestellt.
Und mit Sicherheit wurde noch lange Zeit darüber gesprochen.
Aber vielleicht greift hier auch dieses alte Zitat: „Erfährst Du, dass
jemand schlecht über Dich gesprochen hat, so überlege, ob Du es
nicht zuerst selbst getan hast und über wieviele Du selbst
sprichst!“ Zumindest verzog der alte Pfarrer mit seiner Frau und
fand in Freiberg seine ersehnte letzte Ruhe.

Rico Dienel
Ortschronist

ORTSCHAFT REINSBERG

Öffentliche Bekanntmachung

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates

am 27.02.2018, 19:00 Uhr 
im Rathaus Reinsberg, Kirchgasse 2, Speiseraum

Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfä-

higkeit
3. Bekanntgabe der Tagesordnung
4. Rückblick Weihnachtsmarkt 2017 und erste Aufgabenverteilung

Weihnachtsmarkt 2018
5. Stand Mittelzuwendung für Vereine und Übrige
6. Rückblick Kinderfasching
7. Einwohnerfragestunde
8. Sonstiges

Zum öffentlichen Sitzungsteil sind alle Bürger der Ortschaft Reins-
berg und Drehfeld ganz herzlich eingeladen.

gez. Annett König
Ortsvorsteherin

Ende des amtlichen Teils

Freizeittreff für „Junggebliebene und Ältere“ 
Reinsberg

Good bye Sam, Hello Samantha ...

so sang Cliff Richard einst. Auch wir sagen Goodbye zum Reins-
berger Seniorenverein. Hallo zum neuen Freizeittreff!
Bei unserem letzten Treffen am Mittwoch, den 17.01.2018 war
unser Bürgermeister Herr Hubricht zu Gast. Ging es doch um die
Frage, ob und wie es weitergehen kann mit den Reinsberger Senio-
ren, da der ehemalige Verein aufgelöst wird. Herrn Erich Bartel, der
den Posten des Vorsitzenden von Dr. Köhler übernommen hatte
und diesen nun abgibt, danken wir an dieser Stelle ganz herzlich
für sein Engagement und die geleistete Arbeit!

Doch nun muss ein neues Organisationsteam gefunden werden.
Denn alles fällt und steht mit der Frage, ob sich jemand findet, der
die Fäden in der Hand behält. Es geht um Planung und Organisati-
on, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung … Und wie schon
in vielen Situationen hat auch diesmal wieder unsere tüchtige Chri-
stina Voigt die Initiative ergriffen, um alles in die Wege zu leiten,
Leute angesprochen … 
Nun hat Marianne Leffler, die auch dem Reinsberger Chor ange-
hört, den Hut auf. Ganz besonders dankbar erwähnen wollen wir
hier aber auch das altbewährte Team von Hannelore Wahl und
Hannelore Dreßler. Diese fleißigen Bienchen sorgen regelmäßig für
das leibliche Wohl der Runde und eine sehr ansprechende, liebe-
voll geschmückte Kaffeetafel. Vielen lieben Dank an Euch und auch
an Eva Rost, die Euch bei Eurer Arbeit unterstützt!
Herr Hubricht spricht seine Freude darüber aus, dass ein Weg
gefunden wurde, dass die Reinsberger Senioren weiterhin die
Möglichkeit haben, sich in vertrauter Runde zu treffen. Er sicherte
uns die Unterstützung durch die Gemeinde zu. Der Ratssaal wird
wie bisher zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt, und es
können weiterhin Mittel für die Seniorenarbeit angefordert werden.
Ebenfalls machte er Vorschläge für künftige Themengestaltungen.
Wir dürfen uns nun auf viele weitere schöne Nachmittage mit
abwechslungsreichen Programmen freuen. Längst treffen sich nicht

Jubilare

Der Bürgermeister, der Gemeinderat und die Ortschaftsräte gratu-
lieren auf das Herzlichste allen Jubilarinnen und Jubilaren und
Ehejubilarinnen und –jubilaren, auch denen, die in den kommenden
vier Wochen Geburtstag haben, jedoch hier nicht mehr benannt
werden dürfen, außer uns ist die Zustimmung erteilt worden.

Wir gratulieren:

Bieberstein, Burkersdorf und Gotthelffriedrichsgrund
09.03.2018    Frau Erika Quintscher           zum 80. Geburtstag

Dittmannsdorf
19.02.2018    Herr Heinz Sternkopf            zum 75. Geburtstag

Hirschfeld
04.03.2018    Frau Margarete Maiwald       zum 100. Geburtstag

Neukirchen und Steinbach
12.03.2018    Herr Heinz Müller                  zum 85. Geburtstag

Reinsberg und Drehfeld
01.03.2018    Herr Dr. Ulrich-Georg Müller    zum 75. Geburtstag
01.03.2018    Herr Heinz Zingel                  zum 83. Geburtstag
12.03.2018    Herr Hubert Klemm              zum 80. Geburtstag
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nur die Reinsberger Senioren in dieser Mittwochsrunde. Die Besu-
cher kommen auch aus den umliegenden Ortschaften und aus Frei-
berg. Unsere Jüngsten drücken sogar noch die Schulbank. Aus
dem Seniorenverein ist ein Freizeittreff für Jung und Alt geworden.
Es ist jeder herzlich willkommen, wir freuen uns über alle, die mit
uns in geselliger Runde ein paar schöne Stunden verbringen wollen.
Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 21.02.2018 ab 14.30 Uhr im
Ratssaal der Gemeinde Reinsberg. Es wird diesmal zu einer zünfti-
gen Faschingsfeier eingeladen. Mit von der Partie ist das Duo
YoDies. Es gibt natürlich keinen Kostümzwang – aber wer mag und
kann, zeigt sich im närrischen Outfit, und sei es nur ein Hütchen
oder ähnliches. Also, bis bald!

Petra Menzel

Kirchgemeinden

Herzliche Einladung zum Gottesdienst

Kirchgemeinde Reinsberg

11.02.2018     Estomihi
10:00 Uhr       in Reinsberg, Prädikant Händel, mit Abendmahl

18.02.2018     Invokavit 
10:00 Uhr       in Neukirchen, Pfrn. Reglitz mit Abendmahl 

25.02.2018     Reminiszere 
10:00 Uhr       in Dittmannsdorf 

02.03.2018     Weltgebetstaggottesdienst
19:30 Uhr       in Neukirchen mit dem Frauentreff  
                      anschl. gemütliches Beisammensein mit landes-
                      typischen Speisen aus Surinam

04.03.2018     Okuli - Beginn der Bibelwoche - Thema 1
08:30 Uhr       in Dittmannsdorf, Pfrn. Reglitz 
10:00 Uhr       in Bieberstein, Predigtgottesdienst mit Michael Krüger

11.03.2018     Lätare - Ende der Bibelwoche - Thema 7
08:30 Uhr       in Neukirchen, Prädikantin Barthel
10:00 Uhr       in Reinsberg, Prädikantin Barthel

Bibelwoche vom 4. März bis 11. März
04.03.2018     08:30 Uhr in Dittmannsdorf, Pfr. Hahn
                      10:00 Uhr in Bieberstein, Michael Krüger, Thema 1
05.03.2018     19:30 Uhr in Reinsberg, Pfrn. Reglitz, Thema 6
06.03.2018     18:00 Uhr in Bieberstein, Pfr. Hahn, Thema 2
07.03.2018     19:30 Uhr in Dittmannsdorf, Prädikant Händel, Thema 5
08.03.2018     18:00 Uhr in Neukirchen, Pfr. Kluge, Thema 4
09.03.2018     18:00 Uhr in Dittmannsdorf, Pfr. Geisler, Thema 3
11.03.2018     08:30 Uhr in Neukirchen, Prädikantin Barthel
                      10:00 Uhr in Reinsberg, Prädikantin Barthel, Thema 7

Kirchgemeinde Hirschfeld

11.02.2018     Estomihi
10:00 Uhr       Abendmahlsgottesdienst, Siebenlehn, Pfn.Reglitz

18.02.2018     Invokavit
15:30 Uhr       Musical "Elia - Knatsch mit dem König" 
                      im Schwarzen Ross in Siebenlehn

25.02.2018     Reminiszere
10:00 Uhr       Gottesdienst in Obergruna

04.03.2018     Okuli
10:00 Uhr       Beginn Bibelwoche in Siebenlehn

11.03.2018     Lätare
10:00 Uhr       Abschluss Bibelwoche in Hirschfeld

Stellenausschreibung

Die ev.-luth. Kirchgemeinde Reinsberg sucht ab dem
01.08.2018 für ihre Kindertageseinrichtung in Dittmanns-
dorf einen 

Kindergartenleiterin/leiter. 

Die Stelle ist unbefristet und hat zurzeit einen Umfang von 95
bis 100 %. In der Kindertageseinrichtung werden 64 Kinder
betreut, davon 14 Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren.
Wir wünschen uns eine Leiterin/einen Leiter, der die religions-
pädagogische Arbeit gemeinsam mit den Mitarbeitern fördert
und die Kindertageseinrichtung als einen Teil der Gemeinde-
arbeit versteht.  
In kollegialer Zusammenarbeit mit dem Team und in enger
Zusammenarbeit mit dem Träger soll das Profil der Einrich-
tung gestärkt werden.

Wir erwarten: 
• einen Berufsabschluss entsprechend der Qualifizierungsver-

ordnung zur Leitung von Kindertageseinrichtungen bis 70
oder für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 70 Plätzen,

• die Mitgliedschaft in der sächsischen Landeskirche und
die Verwurzelung in einer Kirchgemeinde,

• Abgeschlossenes Bildungscurriculum zum sächsischen
Bildungsplan,

• die Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung,
• die Umsetzung und Weiterentwicklung der Konzeption,

insbesondere der religionspädagogischen Arbeit,
• Teamführung und Qualitätsmanagement,
• Verwaltungs- und betriebswirtschaftliches Wissen zur

Handlungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung,
gute PC-Kenntnisse,

• möglichst Berufserfahrung im Bereich einer Kindertages-
einrichtung sowie 

• die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Kirchenvor-
stand.

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Dienstvertrags-
ordnung der Evangelischen-Lutherischen Landeskirche
Sachsens (KDVO).

Weitere Auskunft erteilen Pfarrerin Dr. Reglitz und André
Grosa, Kirchenvorstandsvorsitzender.
Bewerbung mit Lebenslauf und beglaubigten Zeugniskopien
sind bis zum 31. März 2018 (Posteingang) an den Kirchenvor-
stand der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Reins-
berg, Kirchgasse 6, 09629 Reinsberg zu richten.

Mehr geht nicht! – Oder etwa doch?“

So begrüßten sich am 6. und 7. Januar diesen Jahres die Sternsin-
ger und Helfer der diesjährigen Sternsingeraktion in St. Bernhard in
Nossen.
Bereits im vergangenen Jahr konnten wir ein Rekord-Sammeler-
gebnis von 4579 Euro erreichen, was für uns eigentlich nicht mehr
zu toppen war. Aber der Ehrgeiz der 23 Sternsingerkinder im Alter
von 5 - 14 Jahren war geweckt und so ging es am Samstag nach
einem festlichen Aussendungsgottesdienst, dem Besuch im
Rathaus und einem gemeinsamen Mittagessen für unsere 6 Grup-
pen los, um den Segen der Hl. Drei Könige in die ca. 240 Haushalte,
Wohngruppen und Pflegeheime, die zum Einzugsgebiet unserer
Filialgemeinde gehören, zu bringen.
„Auf euren Besuch freue ich mich schon das ganze Jahr!“ begrüßte
eine alte Dame unsere Sternsinger. Freude und Segen bringen,
auch und besonders zu den oft einsamen Menschen in unserer
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Region, das ist den Sternsingern besonders wichtig. Aber sie sind
auch unterwegs, um Projekte, die sich für notleidende Kinder auf
der ganzen Welt einsetzen, mit Geldspenden zu unterstützen. In
diesem Jahr stand ein Projekt in Indien, das sich gegen Kinderar-
beit einsetzt, im Fokus. Und so waren die Sternsinger am Ende
einer jeder Tour ganz gespannt auf ihr erreichtes Sammelergebnis.

Und wirklich: Am Sonntagabend, am Ende des zweiten Sternsin-
gertages, konnten wir uns über ein neues Rekord-Sammelergebnis
von 5089,80 Euro freuen! 

Danke allen, die, in welcher Form auch immer, die diesjährige
Sternsingeraktion in Nossen unterstützt haben: vorab allen
Kindern, allen Eltern, allen, die ihre Türen und Geldbörsen für uns
geöffnet haben, den fleißigen Köchinnen – und dem gesamten
Organisationsteam!
Hut ….ääh Krone ab!

H. Becker 
(im Namen des Organisationsteams)
Kath. Pfarrfiliale St. Bernhard Nossen

Foto: K. Küpper

KINDERTAGESSTÄTTEN

Kindertagesstätte Bieberburg e. V. Bieberstein

Raum und Zeit für neue Ideen

Geht es ihnen auch so? Das Jahr beginnt und man freut sich über
die Frische und Unberührtheit des Neuen. Aber hast du nicht gese-
hen, füllt sich der hübsche Kalender, den man zu Weihnachten
geschenkt bekommen hat mit weniger reizvollen Terminen. Im
Handumdrehen ist man wieder dort gelandet, wo man im letzten
Jahr aufgehört hat –  in einem Zuviel an Vorgaben und einem Zuwe-
nig an eigen bestimmtem Leben.
Die Erzieherinnen machten sich am Anfang des neuen Jahres auf
den Weg, die eingetretenen Pfade einmal zu verlassen. Das
Vertraute in der pädagogischen Arbeit ist der Plan. Über einen
gewissen Zeitraum ist ein Thema vorgegeben, an dessen Geländer
die Erzieherinnen ihre tägliche Arbeit planen und
durchführen.Vorgaben vermitteln Sicherheit, können aber auch
einengen und Druck erzeugen. In der Praxis des Kindergartens
bleiben dadurch oft Spontanität und Kreativität auf der Strecke.
Das Thema ist allgegenwärtig und muss schließlich ausgeschöpft
werden. Was ist, wenn momentan ganz andere Dinge die Kinder
beschäftigen oder wieder einmal keine Zeit für einen Ausflug
bleibt?
Wir machten also einen „Plan“. Unser Thema heißt: „Raum und Zeit
für neue Ideen“. Ein Umdenken in den Köpfen der Erzieherinnen
muss nun stattfinden. Sie bekommen selbst Freiraum für eigene
Wünsche, die sie schon lange einmal umsetzen wollten. Dazu

werden sie zunächst heraus finden, welche Herzenswünsche
eigentlich in ihrem Inneren schlummern und darauf warten geweckt
zu werden. Eine Erzieherin erlaubt es sich zum Beispiel den neuen
Klangkoffer mit den Kinder auszuprobieren. Sie entwickeln
gemeinsam eine wunderschöne Klanggeschichte. Eine andere
Kollegin nimmt sich Zeit, um mit den Vorschulkindern zum Bäum-
chen im Wald zu wandern um nach zu schauen, was die Tiere von
der Tierweihnacht übrig gelassen haben. Dafür war in den letzten
Jahren nie Zeit gewesen. Sie gehen auf Spurensuche und wandern
durch den Wald bis zum Fluss. Eine weitere Erzieherin experimen-
tiert mit den Kindern mit Rasierschaum am Wandspiegel. Alle
haben bei diesem sinnlichen Erlebnis viel Spaß.

In den nächsten Wochen möchten wir die Impulse, die die Kinder
uns geben, auffangen. Daraus lassen wir etwas entstehen, was wir
heute noch nicht planen können. Wir geben  uns allen die Erlaubnis
freier und ungezwungener zu sein. Die Neugierde auf das Unerwar-
tete soll die Ängste zurück drängen, etwas nicht im Griff zu haben
oder fremden Ansprüchen nicht zu genügen.
Langeweile hatten wir bisher nicht. Chaos auch nicht, denn
bewährte Strukturen und unsere täglichen Rituale geben wir nicht
auf. Aber wir schenken uns Zeit und Raum.

Die Erzieherinnen der Bieberburg

Evangelische Kindereinrichtung Dittmannsdorf

Im Garten steht ein Schneemann...

Eine „Konstante“ im Leben vieler Generationen war und ist das
Bauen eines Schneemanns im Winter. Hat es nur gekrümelt, dann
ist der kalte Mann ganz klein, aber liegt der Garten voller Schnee,
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dann stehen binnen kurzer Zeit große, kräftige, kugelrunde Gesellen
da. Gerollt wie eh und je aus einem Schneeball. So wie Oma und
Opa als Kinder schon bauten. Aber auch der Schneemann unter-
liegt, wie vieles im Leben, der Veränderung. Im Lied singen wir …2
Kohlenstücke schwarz und klein das sollen wohl die Augen sein…
Kohlenstücke fragen die Kinder, was ist das?
So bekommt der Schneemann der heutigen Generation Augen aus
Stein, Holz oder Zapfen!
Aber es gibt ihn noch den „guten alten Schneemann“ und es macht
immer noch Spaß ihn zu bauen!

Ev.Kita Dittmannsdorf

Krabbelnachmittag – Ein Treffpunkt für 
Eltern mit Babys und Kleinkindern

am 28.02.2018, 15:00 bis 16:30 Uhr

Kindertagesstätte „Glitzerstein“ Hirschfeld e. V.

Gesund in den Frühling ….

der Winter hatte uns dieses Mal wohl vergessen, Ende Januar 13 °C!
So nahmen wir uns Zeit für unsere Puppen, Teddy`s und Kuschel-
tiere und luden den Puppendoktor Pille (Frau Löwe) zu uns in die
Kita ein. Im Vorfeld wurden Praxisschilder gemalt und eine Apothe-
ke eingerichtet. Wie in jeder Arztpraxis war viel los!
Puppendoktor Pille musste von der Tierklinik in die Puppe- und
Teddy–Sprechstunde oft hin und her wechseln. Alle Patienten
konnten am Vormittag behandelt werden und sich dann bei der
Mittagsruhe mit den Puppen- und Teddyeltern gesund schlafen.

Die Kinder der Pferdegruppe bereiten sich für die Gartenarbeit vor.
Sie öffneten mit Unterstützung der Kräuterrosi die Schoten von
verschiedenen Bohnensorten.

Einige heben wir für ein Bohnentippi auf, mit anderen führten die
Kinder Experimente durch:
- Bohnen in Wasserschüssel legen
- Bohnen in 3 Töpfe  in Erde stecken
- (1. Ohne gießen, 2. Mit gießen; 3. Abdecken, also ohne Licht)

Was passiert? – Über die Ergebnisse dieser Experimente berich-
ten wir im nächsten Artikel.

Ihr Kita-Team vom „Glitzerstein“

Krabbel- und Spielnachmittag

Hallo, liebe Krabbelkinder und –eltern, 
ganz herzlich laden wir zum Krabbelnachmit-
tag am 28.02.2018 von 15:00 bis 16:30 Uhr in
unsere Kita ein.

Der Zirkus kommt!

Im Monat April wartet auf unsere Kinder etwas
ganz besonderes: Für eine Woche wird ein Zirkus
zu Gast sein und für jede Menge leuchtende
Kinderaugen sorgen. Im Gepäck ist alles, was
einen richtigen Zirkus ausmacht. Lustige Verklei-
dungen, atemberaubende Kunststückchen, viele
Tiere und natürlich ein großes Zirkuszelt! Der Clou daran ist, dass
keine Artisten für das Programm sorgen, sondern die Kinder selbst!
Hierfür werden die kleinen Zirkusleute vier Tage lang in die
Geheimnisse eine Zirkusshow eingeweiht. Die Schüler studieren
das Programm selbst ein und erleben schließlich am Auftrittstag
das einmalige Gefühl, selbst die Stars in der Manege zu sein. Wir
möchten schon jetzt auf die Vorführung aufmerksam machen und
laden recht herzlich dazu ein. Die Kosten hierfür tragen die Famili-
en der Kinder. Auf den ersten Blick erscheint der Preis (pro Kind
15,00 €) hierfür nicht extrem hoch, doch wenn man bedenkt, dass
einige Familien gleich mehrere Kinder an der Schule haben, dann
wiegt die finanzielle Belastung doch etwas schwerer. Daher sind
wir noch auf der Suche von Sponsoren und freuen uns über eine
kleine Unterstützung.

Das Lehrerteam

Grundschule 
zur Grabentour Neukirchen
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Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen

„Musik macht das Herz weich. Ganz still und ohne Gewalt macht sie
die Tür zur Seele auf.“

(Sophie Scholl)

Der Gesamtchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sagt
Danke für das fulminante Konzert!

Geschrieben von Dana Eleonore Hößel 7/3

Es war der 06.12.2017. Im Speisesaal herrschte eine angeregte
Stimmung und ab und an trafen Nachzügler ein. Wir wurden gebe-
ten zu Frau Schlönvogt, Herrn Beug, Herrn Isserstedt, unserer
Anne und Frau Chill zu kommen, da wir bald zum Bus mussten! So
gingen wir kurz darauf zur Bushaltestelle und bald kam auch der
Reisebus. Auf der ca. einstündigen Fahrt verging die Zeit für fast
jeden schnell.  So kamen wir in Sayda, in unserer Jugendherberge
an. Wir holten unsere Koffer und stiegen aus. Als wir die Schlüssel
zu unseren Zimmern bekommen hatten, bezogen wir die Betten
und richteten uns ein. Es gab allerdings ein kleines Problem, denn
die Jungs-Zimmer waren noch nicht beziehbar, so dass sie bis
nach dem Mittag warten mussten. Als das dann von statten gegan-
gen war, begann auch schon die erste Probe. 11:45 Uhr konnten
wir Mittagessen gehen. Auch nach den leckeren Mittagessen gab
es nur eine kleine Pause nach der die Proben weitergingen. Gegen
17:45 Uhr gingen wir Abendbrot essen. Am Donnerstagmorgen
gab es 07:45 Uhr Frühstück, eine dreiviertel Stunde später fingen
die Proben wieder an, so dass wir mit Unterbrechung kleinerer
Pausen 11:45 Uhr Mittagessen konnten. 12:30 Uhr gab es nur eine
kleine Probe bis wir 13:15 Uhr nach Seiffen fuhren. Auf dem Weih-
nachtsmarkt teilten wir uns in Gruppen auf und schlenderten über
den Weihnachtsmarkt. Nach dem Abendbrot fand eine noch ca.
einstündige Probe statt, sodass manche 19:30 Uhr den Film
„Polarexpress“ schauten, andere hingegen sich auf den Zimmern
eigenständig beschäftigen! Am nächsten Morgen war frühes
Aufstehen angesagt, denn wir mussten Koffer packen, Betten
abziehen den Müll wegbringen, die Zimmer übergeben! Alles
klappte und 07:45 Uhr konnten wir frühstücken. Wir probten noch
eine Weile und 10:00 Uhr sangen der Jugend- und der Kinderchor
uns, wie schon am Abend davor, gegenseitig die erlernten Stücke
vor. 11:00 Uhr fuhren wir wieder in gleicher Aufteilung wie auf der
Hinfahrt ab. 12:05 Uhr kamen wir schlussendlich in Nossen an und
verabschiedeten uns voneinander.

Alles in allem war es eine tolle Zeit und wir erlernten ,,nebenbei,, die
Stücke: Weihnachtsmarkt, When Christmas comes to town, Der
ewige Kreis, Bohemain Raphsody und einige andere. Die erlernten
Stücke konnten wir in den Konzerten am 21.12.17 und 22.12.17
präsentieren, was uns auch, dem Applaus zu Urteilen, gelang.

UNSERE VEREINE

Skatturnier 2018
in den Räumen der SG Dittmannsdorf

Auch unser 27. Skatturnier, organisiert vom bewährten Turnierleiter
Klaus-Peter Wendler, war wieder ein voller Erfolg. Am 06.01.2018
trafen sich 42 begeisterte Spieler, um ihr Können in diesem belieb-
ten Kartenspiel unter Beweis zu stellen. Die Freude war besonders
beim Überraschungssieger Michael Kühne groß – zeigt es doch,
dass auch die Jugend Skat spielen kann. Durch zwei gleich starke
Serien erspielte sich der erfahrene Helmut Exner Platz zwei.

Dank der Sponsoren gingen alle Spieler mit Preisen nach Hause.
Dafür sagen wir herzlichen Dank. Danke auch an meine fleißigen
Helfer Kerstin und Julia Kohl.

Abschlusstabelle:
Platz    Name, Vorname             Pkte           Pkte         Gesamt-
                                                    Serie 1       Serie 2     punkte
1           Kühne, Michael                  1.464          1.004         2.468
2           Exner, Helmut                     1.173          1.191         2.364
3           Juhrs, Daniel                         949          1.340         2.289
4           Böhme, Reiner                   1.028          1.139         2.167
5           Gränz, Mirko                      1.209             908         2.117
6           Kopp, Winni                          818          1.228         2.046
7           Fröhlich, Achibert               1.021             905         1.926
8           Zickmann, Wolfgang          1.155             645         1.800
9           Liebschner, Konrad               931             808         1.739
10         Meyer, Klaus                      1.016             695         1.711

Unseren Sponsoren 2018 sagen wir herzlich Danke:
Getränkehandel Lucius und Söhne               Herzogswalde
Bau- und Gartenmarkt                                  Mohorn
Arnold Heiztechnik GmbH                            Mohorn
Phase 10 Ronny Erfurt                                  Freiberg
Freiberg Finanz Marco Breite                        Freiberg
Brauhaus Leonhardt, H.                                Freiberg
Autoservice Kriesten                                     Neukirchen
Autohaus Himpel                                          Siebenlehn

Dittmannsdorf:
Christbaumverkauf Karsten Liebschner
Landtechnik Gelfert
Kühnert Bausanierung GmbH
Viehtransport Frank Spörke
Cirotzki & Richter GbR – Büschel Klempnerei
Physiotherapie Olaf Tinschert
Bautischlerei Christian Nolde
Landgasthof mit Einkaufsmarkt Buschmann
Haus – Hof – Garten Frank Wagner
Bauservice Klaus-Peter Wendler

Dietmar Müller

Reinsberger Landfrauenverein e. V.

Spielenachmittag

Die Landfrauen laden recht herzlich zum traditionellen Spielenach-
mittag am Mittwoch, dem 28. Februar um 14:00 Uhr in den Klub-
raum Hirschfeld ein.
Auch dieses Jahr wird es wieder Kaffee und leckeren Kuchen
geben. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Die Reinsberger Landfrauen

reinsberg.er.leben e. V.

Sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Reinsberg, 

das neue Jahr ist schon ein Stück vorangerückt und die Mitglieder
des Vereins reinsberg.er.leben e.V. sind fleißig am Arbeiten. Die
Vorbereitungen der nächsten Badesaison nehmen langsam
Gestalt an. Förderanträge für den Bereich Kulturerbe für ein Netz-
werk mit dem klangvollen Namen „Flussperlen zwischen Tharand-
ter Wald und Klosterpark Altzella“ wurden in Altzella bei LEADER
gestellt. Es wurde auch ein Antrag für die Unterstützung des
Vereins bei der Betreibung des BadePark gestellt. Dieser beinhaltet
zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung für die 40-Jahrfeier im
August 2018. Bis zum Sommer ist allerdings noch ein Stück des
Weges zu bewältigen. Wir benötigen noch eine/n Schwimmmeis -
terin/er für die Betreibung unseres BadePark. Auch suchen wir
noch große Unterstützung von aktiven Rettungsschwimmern für
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die kommende Saison. Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten
und eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer machen möchten,
dann melden Sie sich bei dem Verein oder über die angegebenen
Medien. Wir bitten Sie auch für die kommende Saison um Ihre
finanzielle Unterstützung. Wenn Sie helfen möchten, dann überwei-
sen Sie Ihre Spende an den Verein 
reinsberg.er.leben e.V. auf das folgende Konto: 

Sparkasse Mittelsachsen 
IBAN: DE85 8705 2000 0190 0367 02 
BIC: WELADED1FGX 
Verwendungszweck: Spende für BadePark Reinsberg 

Falls Sie dafür eine Spendenbescheinigung benötigen, dann
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: 
reinsberg.er.leben e.V. Sandweg 43 in 09629 Reinsberg oder unter 
www.badepark-reinsberg.de oder über Facebook. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie den Verein und damit den Bade-
Park für die nächste Saison unterstützen würden. 

Ute Flemming 
1.Vorsitzende

Stellenausschreibung

Das Reinsberger Freibad ist eine wichtige Freizeiteinrichtung
für die gesamte mittelsächsische Region und verzeichnet
jährlich eine Vielzahl von Besuchern. Unser idyllisch gelegener
Badepark verfügt über 1050 m² Wasserfläche, ausgedehnte
Liegewiesen und auch Sport- und Spielbereiche. Wir suchen
ab dem 01.04.2018 eine/n

Fachangestellte/n für Bäderbetriebe

Die Stelle ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet.

Zu Ihren Aufgaben gehören...
…alle dem Berufsbild typischen Tätigkeiten, insbesondere die
Betreuung und Abwicklung des Badebetriebes sowie die
funktionelle, eigenverantwortliche Überwachung der gesam-
ten Anlagen. Die Einhaltung und Umsetzung der rechtlichen
Vorgaben, inklusive der Überprüfung der Wasserqualität und
der hygienischen Zustände gehören ebenfalls zum Aufgaben-
bereich.
Die Übertragung weiterer Aufgaben bleibt vorbehalten.

Die Stelle erfordert...
…selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie
handwerkliches Geschick. Ein freundliches und zuvorkom-
mendes Verhalten gegenüber unseren Freibadbesuchern ist
uns genauso wichtig, wie die Fähigkeit im Team zu arbeiten.
Während des Freibadbetriebes in den Sommermonaten ist
sowohl Schicht- als auch Wochenenddienst erforderlich. 

Wir bieten...
…entsprechend der bisherigen Tätigkeit und beruflichen
Erfahrung eine Vollzeitbeschäftigung mit einer leistungsge-
rechten Bezahlung und ein harmonisches, motiviertes
Arbeitsumfeld.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen mit den erforderlichen Nachweisen. Diese richten Sie
bitte bis spätestens zum 28.02.2018 an:

Verein „reinsberg.er.leben e.V.“
Ute Flemming
Sandweg 43
09629 Reinsberg
ute.flemming@gmx.de

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Schloss Nossen und Kloster Altzella: 
Abschied von einem Lebenswerk

Nach 33 Jahren verabschiedet sich die Schlossleiterin von
Kloster Altzella und Schloss Nossen, Ingrid Welzig 

am 31. Januar 2018 in den Ruhestand.

Die Staatliche Schlösser,
Burgen und Gärten Sachsen
gGmbH verliert mit Ingrid
Welzig eine engagierte und
erfahrene Schlossleiterin.
Dem Geschäftsführer der
SBG gGmbH, Dr. Christian
Striefler sind ihre Leistungen
bewusst: „Für uns bedeutet
der Abschied von Ingrid
Welzig natürlich ein Verlust.
Ihre kreative, frohgemute
und energische Art wird uns
fehlen. Sie hinterlässt nicht
weniger als ein Lebenswerk. Wir wünschen ihr für ihren Ruhestand
– den sie sicherlich ebenso kreativ und lebensfroh gestalten wird,
wie ihre Arbeit hier in Nossen und Altzella – alles Gute und hoffen,
sie dann und wann im Schlösserland Sachsen noch einmal begrü-
ßen zu dürfen.“

Sensibles Gespür beim Wiederaufbau
Seit Januar 1985 lenkte Ingrid Welzig die Geschicke der beiden Anla-
gen in und um Nossen. Genau zum damaligen 800jährigen Jubiläum
der Stadt begannen am Schloss notwendige Sanierungsarbeiten,
wurde gleichzeitig auch der Verfall an den Gebäuden im Kloster
Altzella sichtbar. Sowohl Schloss Nossen, als auch Kloster Altzella
wurden ab 1992/93 vom Freistaat Sachsen übernommen und
Ingrid Welzig konnte seitdem den Wiederaufbau beider Anlagen
beobachten und mit sensiblem Gespür für die historischen Anla-
gen begleiten. Ab 1996 öffnete das Museum zur Schlossgeschich-
te und die nun schon erfahrene Schlossleiterin entdeckte das
Schloss als Veranstaltungsort mit immer neuen und niveauvollen
Veranstaltungen und Führungen. Im Klosterpark ging der Aufbau
unter der Leitung von Frau Welzig ebenfalls voran. Gemeinsam mit
dem Team im Schlossbetrieb entwickelte sie beliebte und erfolgrei-
che Veranstaltungen, wie beispielsweise die „Blumen- und Garten-
schau Altzella“

Neue Schlossleiterin ist bereits gefunden
Ina Schumann, bisherige Schlossleiterin auf Burg Schönfels, über-
nimmt künftig die Leitung von Schloss Nossen und Kloster Altzella.
Striefler ist zufrieden mit der Neubesetzung der Nossener Leitungs-
stelle: „Frau Schumann erfüllt bestens alle Voraussetzungen, um
Nossen und Altzella in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.
Gerade in Nossen geht eines der wichtigsten Projekte in seine
entscheidende Planungsphase. Mit den Berufserfahrungen, ihrer
Ausbildung, aber nicht zuletzt ihren menschlichen Qualitäten hat sie
uns überzeugt, die beste Bewerberin für diese wichtige Führungs-
aufgabe zu sein.“ Schumann kann aufgrund ihrer mehr als 12 jähri-
gen Tätigkeit als Burgleiterin auf weitreichende Berufserfahrungen
zurückgreifen. Dazu gehören nicht nur Mitarbeiterführung sowie
Vorantreiben der Instandhaltung und Bauforschung denkmalsge-
schützter Immobilien sondern auch Veranstaltungsplanung und
Museumspädagogik. Dafür will Schumann ähnlich, wie ihre Vorgän-
gerin, gern selbst tätig werden. „Denn der Kontakt zum Besucher
gleicht so manchen Verwaltungsakt aus. Es ist mir eine große Freu-
de, die Verantwortung für die beiden wunderbaren Objekte Schloss
Nossen und Klosterpark Altzella zu übernehmen und mitzuwirken,
das Schloss durch die geplante Ausstellung zum Sächsischen Adel
in die Zukunft zu führen“, so die neue Schlossleiterin in Nossen.

links: Ina Schumann – neue
Schlossleiterin, rechts: bisherige
Schlossleiterin Ingrid Welzig)
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Medieninformation

Einfach mitsingen

Auf Worte sollen Taten folgen:
Wie schon im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, wird der
gemischte Chor terzschlag in den nächsten Monaten und Jahren
verschiedene neue Projekte durchführen. 
So steht nun unser erster Gesangsworkshop an:

Deutsche Rocksongs - einfach mitsingen!
Er findet am 10.03.2018 im Rathaus Halsbrücke statt.

Jeder ist eingeladen, egal ob Laien- oder Chorsänger. Wir möchten
in lockerer Atmosphäre die Freude am Singen wecken, erleben und
teilen. Die Teilnehmer werden gemeinsam als Gruppe unter fach-
kundiger Anleitung von Hendrik Dienel bekannte deutsche Rock-
songs singen. Benötigt wird nur die eigene Stimme. Notenkennt-
nisse oder Gesangserfahrung sind nicht erforderlich. Auch für
Verpflegung und Getränke ist gesorgt. Na, haben wir Dich neugie-
rig gemacht? Trau dich, melde dich an und du wirst feststellen,
welche beeindruckende positive Wirkung wenige Stunden Gesang
haben können.
Nähere Informationen zum Ablauf, Anmeldung und Teilnahme
stehen auf unserer Homepage www.chor-hetzdorf.de bereit. Wir
freuen uns auf Dich und wünschen uns einen erlebnisreichen Tag.

gez. Simone Will
im Auftrag des Vorstandes

WEB: www.chor-hetzdorf.de | MAIL: workshop@chor-hetzdorf.de

Kennen Sie Ihre Blutgruppe? 

Alle 7 Sekunden braucht ein Patient in Deutschland eine Bluttrans-
fusion. Es kann jeden treffen - Unfall, Operation, Krankheit. Präpa-
rate aus Spenderblut können vielfach Leben retten.
In der Regel wird nur blutgruppengleiches Blut übertragen, das
heißt Spender und Empfänger haben dieselbe Blutgruppe. Mit
einer Ausnahme: Blut der Blutgruppe 0 (bei gleichem Rhesusfak-
tor) kann im Notfall jedem übertragen werden. Jeder Blutspender
erhält wenige Wochen nach seiner Erstspende mit seinem Blut-
spendeausweis die Information über seine Blutgruppe.Eine Blut-
spende rund um die Osterfeiertage hat vor dem Hintergrund der
kurzen Haltbarkeit von Blutpräparaten von teilweise lediglich weni-
gen Tagen eine ganz besondere Bedeutung. 
Die Bestände der lebensrettenden Blutpräparate müssen auch nach
mehreren aufeinanderfolgenden Feiertagen in einer Menge vorrätig
sein, die die Sicherstellung der
Patientenversorgung jederzeit
gewährleistet. Deshalb bietet der
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
zusätzlich zu den regulär an allen
Werktagen (auch am Gründon-
nerstag, 29.03.) stattfindenden
Spendeterminen Sonderblut-
spendetermine am Ostersams-
tag, 31.03., an. Alle Spenderinnen

Ferienlager in Diemitz

Im Schullandheim Diemitz, inmitten der herrlichen Natur Mecklen-
burgs, wird es auch 2018 wieder das traditionelle Ferienlager
geben. Viele Kinder des Landkreises freuen sich schon auf die
Sommerferien und damit auf ihre Fahrt nach Diemitz. Das ist an der
Zahl der bereits angemeldeten Jungen und Mädchen deutlich zu
sehen. Sie werden Freunde wiedertreffen, die Umgebung mit dem
Fahrrad oder dem Paddelboot erkunden und sich von der anstren-
genden Schulzeit erholen. Neben Aktionen und Höhepunkten, die
einfach zu jedem guten Ferienlager gehören, soll es natürlich auch
einiges Neues geben. Deshalb laufen hinter den Kulissen schon die
Vorbereitungen. Das Ferienlager an der Mecklenburgischen Seen-
platte bietet in drei Belegungen jeweils zwei Wochen voller Erleb-
nisse, Spaß und Erholung für alle zwischen neun und fünfzehn
Jahren. Hier die Termine:

1. Belegung: 02.07. – 14.07.
2. Belegung: 15.07. – 27.07.
3. Belegung: 28.07. – 09.08.

Anmeldungen bitte an: Lebenshilfe e.V. Freiberg
Langenau Am Schacht 7 • 09618 Brand-Erbisdorf oder
e-Mail: schullandheim-diemitz@gmx.de 
Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 037322-59333 und
0172-3476562 sowie auf www.auf-nach-diemitz.de

und Spender, die sich auf diesen Terminen mit
einer Blutspende für schwerkranke oder
verletzte Mitmenschen einsetzen, erhalten eine
kleine Osterüberraschung als Dankeschön für
ihr Engagement.
Seit Jahresbeginn gibt es für alle Blutspender
in Sachsen ein besonderes Highlight: wer seine
Spende auf einem DRK-Blutspendetermin bis
einschließlich 31. März 2018 leistet, kann an der Verlosung einer 7-
tägigen Kreuzfahrt für zwei Personen zu den Kanarischen Inseln im
November 2018 teilnehmen!

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht am:
am Mittwoch, den 28.03.2018, von 16:00 – 19:00 Uhr,

in der Grundschule Niederschöna, Schulgasse 1
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VERANSTALTUNGSTIPPS FEBRUAR/MÄRZ 2018 - Änderungen vorbehalten -

Kammerkonzert auf Schloss Bieberstein

Am Sonntag, dem 11. März, findet das 3. Kammerkonzert der
Spielzeit 2017/2018 auf Schloss Bieberstein statt. 
(Beginn:17:00 Uhr)

Das Konzert wird gestaltet vom neu formierten Streichtrio in der
Besetzung Mariana Gogova (Violine), Katrin Hille (Viola) und Lilia
Jatscheva (Violoncello). Es erklingt die Clavier Übung aus dem Jahr
1741 mit ihren kunstvollen Variationen in einem Arrangement für
Streichtrio. Eigentlich schrieb Johann Sebastian Bach die später
so genannten "Goldberg-Variationen" für ein Tasteninstrument.
Kartenreservierungen unter 037324/89 690 erbeten.

Andrea Koplin
BiebersteinForum 

VERANSTALTUNGEN

Datum/Zeit                 Veranstaltung                                 Ort                                                 Ansprechpartner
09.02.2018                  Seniorenfasching                           Landgasthof Dittmannsdorf       Seniorenclub Dittmannsdorf

14 Uhr                                                                                                                                        Frau Melzer

10.02.2018                  KräuterKochKurs                             Klosterpark Altzella                        Anmeldungen www.koreen.de, 

10 – 13:30 Uhr                                                                                                                            www.kloster-altzella.de

10.02.2018                  Faschingsparty des FKK Freiberger Karneval Klub                                Tivoli Freiberg www.tivoli-freiberg.de

20 Uhr                          

13.02.2018                  Kinderfasching                               DGZ Reinsberg                            037324 7553

14 Uhr                         (siehe Seite 1)                                                                                        alle Ortschaftsräte und RSV

16.02.2018                  Lord Zeppelin – Led Zeppelin Tribute                                                     Tivoli Freiberg www.tivoli-freiberg.de

21 Uhr                          

17.02.2018                  Disco 90 Back 2 the 90‘s                 Tivoli Freiberg                                www.tivoli-freiberg.de

23 Uhr                         

21.02.2018                  Blutspendeaktion                             Bürgerhaus Krummenhennersdorf,   DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

16 – 19 Uhr                                                                           Halsbrücker Str. 23                        

23.02.2018                  Thermomix®KochAbend                 Klosterpark Altzella                        Anmeldungen www.koreen.de,

18 – 20 Uhr                                                                                                                                www.kloster-altzella.de

23.02.2018                  Engel in Zivil, Böhse Onkelz Tribute     Tivoli Freiberg                                www.tivoli-freiberg.de

21 Uhr                          

24.02.2018                  Heilpflanzenkurs                              Klosterpark Altzella                        Anmeldungen www.koreen.de,

10 – 13:30 Uhr                                                                                                                           www.kloster-altzella.de

25.02.2018                  Heimspiel Herren 1 gegen Flöha  Kegelbahn Hirschfeld,                 Hirschfelder Sportverein e.V.

9 Uhr                                                                                  Ortschaftszentrum                      

28.02.2018                  Spielenachmittag                           Klubraum Hirschfeld, OZ            Reinsberger Landfrauenverein e. V.

14 Uhr                         

03.03.2018                  Heilpflanzenkurs                              Klosterpark Altzella                        Anmeldungen www.koreen.de,

9 – 13 Uhr                                                                                                                                  www.kloster-altzella.de

04.03.2018                  Heimspiel Damen 1                       Kegelbahn Hirschfeld,                 Hirschfelder Sportverein e.V.

9 Uhr                           gegen Rochlitz                               Ortschaftszentrum                      

11.03.2018                  3. Kammerkonzert des                  Schloss Bieberstein                     BiebersteinForum GmbH,

17 Uhr                         Mittelsächsischen Theaters                                                               Frau Koplin, Tel. 037324 89690, 

                                                                                                                                                   koplin@biebersteinforum.org

11.03.2018                  Internationale Hundeaus-             DGZ Reinsberg                            www.molosserclub.net, 

9 Uhr                           stellung Molosser Club                                                                        037324 7702

17.03.2018                  Heimspiel Herren                           Kegelbahn Hirschfeld,                 Hirschfelder Sportverein e.V.

9 Uhr                           3. Mannschaft                                 Ortschaftszentrum                      
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